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Beschlußempfehlung*) 
des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
(18. Ausschuß) 

zu dem. Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/6392 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung 
des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz 1998- BauROG) 

zu dem Antrag der Abgeordneten Helmut Wilhelm (Amberg), 
Franziska Eichstädt-Bohlig und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/6384- 

Für ein soziales und ökologisches Städtebau- und Raumordnungsrecht 

zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung 
- Drucksachen 13/5489,13/5655 Nr. 4 - 

Bericht zu den Ergebnissen der Rechtstatsachen- und Wirkungsforschung 
bezüglich der neuen und geänderten städtebaulichen Vorschriften 

A. Problem 

Die bis Mitte der achtziger Jahre vorherrschende Vorstellung sta-
gnierender oder sinkender Bevölkerungszahlen mußte spätestens 
durch die Wende von 1989 revidiert werden. Dies geschah durch 
das Wohnungsbauerleichterungsgesetz von 1990 und durch das 
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz von 1993. 

*) Der Bericht der Abgeordneten Walter Schöler, Peter Götz, Josef Hollerith, Gabriele Iwersen, Hans-Wilhelm Pesch und Hilde

-

brecht Braun (Augsburg) folgt. 
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Diese befristeten Gesetze waren zugleich eine Antwort auf die be-
sonderen Bedürfnisse in den neuen Ländern und auf die verän-
derte Lage des Standorts Deutschland. Dieser verlangt zügige 
und überschaubare Planungsverfahren. Darüber hinaus ist es an 

 der Zeit, das Recht der Bauleitplanung für ganz Deutschland zu 
vereinheitlichen und damit auch übersichtlicher zu gestalten. Der 
Deutsche Bundestag hat bereits mit seinem Beschluß vom 12. Fe-
bruar 1993 (Drucksache 12/4317) seinen Willen bekundet, nach 
Auslaufen der befristeten Regelungen des BauGB - Maßnahmen-
gesetzes und der Sonderregelungen für die neuen Länder die 
städtebaurechtlichen Vorschriften wieder einheitlich im BauGB 
zusammenzuführen. Das Raumordnungsgesetz von 1965, das bis-
her nur in Einzelaspekten novelliert worden ist, muß grundlegend 
an die heutigen Planungserfordernisse angepaßt werden. Im In-
teresse einer nachhaltigen Entwicklung ist es erforderlich, die 
umweltbezogenen Anforderungen in beide Planungsgesetze zu 
integrieren und so bestehende fachliche Schranken zu überwin-
den. 

B. Lösung 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des 
Rechts der Raumordnung, den der Ausschuß für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau mit Änderungen und Ergänzungen mit 
Mehrheit zur Annahme empfiehlt, sieht u. a. Regelungen vor zur: 

- Zusammenführung der bauplanungsrechtlichen Vorschriften 
im Baugesetzbuch durch Integration des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch in das Baugesetzbuch und den Verzicht auf 
Sonderregelungen für die neuen Länder, 

- Erhöhung der Integrationswirkung im Sinne einer nachhaltigen 
Raumentwicklung, 

- strukturellen Vereinfachung des Bauplanungsrechts, 

- Abschaffung der Teilungsgenehmigung, 

- Stärkung der kommunalen Planungshoheit durch Reduzierung 
staatlicher Kontrolle, 

- Fortentwicklung der Eingriffsregelung und weiterer umwelt-
rechtlicher Belange unmittelbar im Baugesetzbuch, 

- Zusammenarbeit der Gemeinden mit Investoren (Städtebauli-
cher Vertrag, Vorhaben- und Erschließungsplan), 

- erleichterten Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutzter 
Gebäude im Außenbereich, 

- Planerhaltung von städtebaulichen Satzungen, 

- zügigen Durchführung der Rechtsschutzverfahren, 

- behutsamen Fortentwicklung der Vorschriften des besonderen 
Städtebaurechts, 

- Schaffung eines modernen Raumordnungsrechts, 

- Stärkung der Region als räumlicher Handlungsebene, 

- Durchsetzbarkeit von Raumordnungsplänen. 
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Der Ausschuß hat hierzu mit Mehrheit u. a. folgende Änderungen 
und Ergänzungen beschlossen: 

- Straffung der Eingriffsregelung und erweiterte Möglichkeiten 
des Ausgleichs, 

- Beibehaltung der Nichtanwendungsklausel bezüglich der Ein-
griffsregelung bis zum 31. Dezember 2000, 

- Verlängerung der Ausschlußfrist für die Umnutzung ehemals 
landwirtschaftlich genutzter Gebäude und deren Aussetzung 
bis 31. Dezember 2004, 

- Verankerung der Städtebauförderung sowie Zusammenfüh

-

rung städtebauförderungsrechtlicher Vorschriften im BauGB, 

- verfahrensmäßige Erleichterung von Modernisierungen im Gel-
tungsbereich von Milieuschutzsatzungen, 

- Erweiterung der Bindungswirkung von Zielen der Raumord-
nung. 

Übereinstimmend empfiehlt der Ausschuß, zum jetzigen Zeit-
punkt auf die Änderung der Baunutzungsverordnung und auf die 
bundesgesetzliche Regelung des Planungsgebotes in § 13 ROG 
zu verzichten. 

Mehrheitsentscheidung im Ausschuß. 

C. Alternativen 

Die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben 
dem Gesetzentwurf trotz Billigung des Grundanliegens der Ver-
einheitlichung und strukturellen Vereinfachung des Städtebau-
rechts ihre Zustimmung versagt. 

Ihre gemeinsamen Anträge zur: 

- Verankerung einer nachhaltigen Entwicklung, 

- Beibehaltung der Teilungsgenehmigung, 

- Erhöhung der Anforderungen für die Zulässigkeit von Vorha-
ben im unbeplanten Innenbereich im Interesse einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung, 

- Teilabschöpfung planungsbedingter Bodenwertsteigerungen, 

- gemeindlichen Kontrolle der Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen, 

- Einbeziehung des ortsansässigen Gewerbes in Milieuschutzsat-
zungen 

fanden nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Dies gilt auch für die insgesamt 67 weiteren Einzelanträge der 
beiden Fraktionen und der Gruppe der PDS zum BauROG u. a. 
zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, zum Verzicht auf 
die Übernahme der Außenbereichssatzung ins Dauerrecht, zur re-
striktiveren Fassung von § 35 BauGB und zur Beibehaltung des 
Anzeigeverfahrens für Bebauungspläne, die aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt worden sind. Auch der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Drucksache 13/6384 mit seinen 

 



Drucksache 13/7588 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Vorschlägen zur Abkehr vom rein baulichen Bezug des Städte-
baurechts und zu einer Hinwendung zu einem umfassenden Bo-
den- .und Flächennutzungsrecht, die sich z. T. mit dem Regie-
rungsentwurf decken, z. T. aber auch in der Bewe rtung der Ent-
wicklung des Planungsrechts in den vergangenen Jahrzehnten 
von ihm abweichen, fand nicht die Zustimmung der Ausschuß-
mehrheit. 

D. Kosten 
Der Bund und die Länder werden weder mit zusätzlichen Haus-
haltsausgaben noch mit Kosten für die Ausführung des Gesetzes 
belastet. Kosteneinsparungen im Verwaltungsvollzug sind infolge 
der angestrebten Erleichterung und Beschleunigung langfristig 
möglich, aber nicht näher zu quantifizieren. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur An- 
derung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung 
des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raumord-
nungsgesetz 1998 - BauROG - Drucksache 13/ 
6392 - in der aus der anliegenden Zusammenstel-
lung ersichtlichen Fassung anzunehmen, 

2. den Antrag in Drucksache 13/6384 abzulehnen, 

3. den Bericht der Bundesregierung zu den Ergeb-
nissen der Rechtstatsachen- und Wirkungsfor-
schung bezüglich der neuen und geänderten städ-
tebaulichen Vorschriften - Drucksache 13/5489 - 
zur Kenntnis zu nehmen, 

4. folgende Entschließung anzunehmen: 

„Der Deutsche Bundestag begrüßt die Zielsetzung 
des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Ände-
rung  des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des 
Rechts der Raumordnung, eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung zu fördern. Er erkennt hierin einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Ergebnisse der 
zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
menschliche Siedlungen (Habitat II). 

Ein wesentliches Ziel ist es danach, die Siedlungsent-
wicklung sowohl in den Städten wie auch in den klei-
nen Gemeinden auf geeignete Standorte zu konzen-
trieren. Hierfür müssen vor allem die siedlungsstruk-
turellen Nachteile räumlicher Funktionstrennung 

durch größere Nutzungsmischung überwunden wer

-
den. 

Mehr Nutzungsmischung kann neue Möglichkeiten 
eröffnen für: 

- die Reduzierung des Flächenverbrauchs, 

- die Verkehrsvermeidung und 

- die Steigerung der Urbanität und Erlebnisvielfalt 
in den Städten und Gemeinden. 

Die Bundesregierung wird daher gebeten, die Bau-
nutzungsverordnung im Hinblick auf eine umfassen-
de Neuregelung zu überprüfen. Hierbei sollen so-
wohl die Vorschriften über die Art  der baulichen Nut-
zung - insbesondere die Baugebietstypen und die 
hierin zulässigen Anlegen - sowie die Vorschriften 
zum Maß der baulichen Nutzung einer grundlegen-
den Prüfung und praxisgerechten Fortentwicklung 
unterzogen werden. 

Die hierzu von der Bundesregierung vorgeschlage-
nen - behutsamen - Änderungen der Baunutzungs-
verordnung weisen in die richtige Richtung. Da eine 
solche grundlegende Reform der Baunutzungsver-
ordnung im jetzigen Gesetzgebungsverfahren nicht 
geleistet werden kann, wird die Bundesregierung ge-
beten, zur Änderung der Baunutzungsverordnung ei-
nen eigenen Verordnungsentwurf nach Abschluß 
dieses Gesetzgebungsverfahrens zu erarbeiten. " 

Bonn, den 23. April 1997 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Werner Dörflinger 

Vorsitzender 

Peter Götz 

Berichterstatter 

Gabriele Iwersen 

Berichterstatterin 

Walter Schöler 

Berichterstatter 

Hans-Wilhelm Pesch 

Berichterstatter 

Josef Hollerith 

Berichterstatter 

Hildebrecht Braun (Augsburg) 

Berichterstatter 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuchs und 
zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung 
(Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 - BauROG) 
- Drucksache 13/6392 - 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
(18. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung 

des Rechts der Raumordnung 
(Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 - BauROG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Baugesetzbuchs 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt

-

machung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 1996 
(BGBl. I S. 1189), wird wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung 

des Rechts der Raumordnung 
(Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 - BauROG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Baugesetzbuchs 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt 
geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. De-
zember 1996 (BGBl. I S. 2049), wird wie folgt geän-
dert: 

01. Vor § 1 wird folgende Inhaltsübersicht einge-
fügt: 

„INHALTSÜBERSICHT 

ERSTES KAPITEL 
Allgemeines Städtebaurecht 

Erster Teil 
Bauleitplanung 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 	Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleit-
planung 

§ 

 1 a Umweltschützende Belange in der Abwä-
gung 

§ 2 	Aufstellung der Bauleitpläne, Verordnungs

-

ermächtigung 

§ 3 	Beteiligung der Bürger 

§ 4 	Beteiligung der Träger öffentlicher Bel ange 

§ 4 a Grenzüberschreitende Unterrichtung der Ge-
meinden und Träger öffentlicher Bel ange 

§ 4 b Einschaltung eines Dritten 
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Entwurf Beschlüsse des 18. Ausschusses 

Zweiter Abschnitt 
Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan) 

§ 5 Inhalt des Flächennutzungsplans 
§ 6 Genehmigung des Flächennutzungsplans 
§ 7 Anpassung an den Flächennutzungsplan 

Dritter Abschnitt 

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) 

§ 8 Zweck des Bebauungsplans 

§ 9 Inhalt des Bebauungsplans 
§ 10 Beschluß, Genehmigung und Inkrafttreten 

des Bebauungsplans 

Vierter Abschnitt 
Zusammenarbeit mit Privaten; 

vereinfachtes Verfahren 

§ 11 Städtebaulicher Vertrag 
§ 12 Vorhaben- und Erschließungsplan 
§ 13 Vereinfachtes Verfahren 

Zweiter Teil 
Sicherung der Bauleitplanung 

Erster Abschnitt 

 und Zurückstellung von Baugesuchen 

§ 14 Veränderungssperre 
§ 15 Zurückstellung von Baugesuchen 

§ 16 Beschluß über die Veränderungssperre 
§ 17 Geltungsdauer der Veränderungssperre 
§ 18 Entschädigung bei Veränderungssperre 

Zweiter Abschnitt 
Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde 

§ 24 Allgemeines Vorkaufsrecht 
§ 25 Besonderes Vorkaufsrecht 
§ 26 Ausschluß des Vorkaufsrechts 
§ 27 Abwendung des Vorkaufsrechts 
§ 27 a Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten 

Dritter 
§ 28 Verfahren und Entschädigung 

Dritter Teil 
Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung; 

Entschädigung 

Erster Abschnitt 
Zulässigkeit von Vorhaben 

§ 29 Begriff des Vorhabens; Geltung von Rechts-
vorschriften 
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Entwurf Beschlüsse des 18. Ausschusses 

§ 30 Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplans 

§ 31 Ausnahmen und Befreiungen 

§ 32 Nutzungsbeschränkungen auf künftigen Ge-
meinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und 
Grünflächen 

§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben während der 
Planaufstellung 

§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile 

§ 35 Bauen im Außenbereich 

§ 36 Beteiligung der Gemeinde und der höheren 
Verwaltungsbehörde 

§ 37 Bauliche Maßnahmen des Bundes und der 
Länder 

§ 38 Bauliche Maßnahmen von überörtlicher Be-
deutung auf Grund von Planfeststellungsver-
fahren; öffentlich zugängliche Abfallbeseiti-
gungsanlagen 

Zweiter Abschnitt 

Entschädigung 

§ 39 Vertrauensschaden 

§ 40 Entschädigung in Geld oder durch Über-
nahme 

§ 41 Entschädigung bei Begründung von Geh

-

Fahr- und Leitungsrechten und bei Bindun-
gen für Bepflanzungen 

§ 42 Entschädigung bei Änderung oder Aufhe-
bung einer zulässigen Nutzung 

§ 43 Entschädigung und Verfahren 

§ 44 Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Er

-

löschen der Entschädigungsansprüche 

Vierter Teil 

Bodenordnung 

Erster Abschnitt 

Umlegung 

§ 45 Zweck der Umlegung 

§ 46 Zuständigkeit und Voraussetzung 

§ 47 Umlegungsbeschluß 

§ 48 Beteiligte 

§ 49 Rechtsnachfolge 

§ 50 Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses 

§ 51 Verfügungs- und Veränderungssperre 

§ 52 Umlegungsgebiet 

§ 53 Bestandskarte und Bestandsverzeichnis 

§ 54 Benachrichtigungen und Umlegungsvermerk 

§ 55 Umlegungsmasse und Verteilungsmasse 

§ 56 Verteilungsmaßstab 

§ 57 Verteilung nach Werten 

§ 58 Verteilung nach Flächen 
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Entwurf Beschlüsse des 18. Ausschusses 

§ 

 59 Zuteilung und Abfindung 

§ 60 Abfindung und Ausgleich für bauliche Anla-
gen, Anpflanzungen und sonstige Einrichtun-
gen 

§ 61 Aufhebung, Änderung und Begründung von 
Rechten 

§ 62 Gemeinschaftliches Eigentum; besondere 
rechtliche Verhältnisse 

§ 63 Übergang von Rechtsverhältnissen auf die 
Abfindung 

§ 64 Geldleistungen 

§ 65 Hinterlegung und Verteilungsverfahren 

§ 66 Aufstellung und Inhalt des Umlegungsplans 

§ 67 Umlegungskarte 

§ 68 Umlegungsverzeichnis 

§ 69 . Bekanntmachung des Umlegungsplans, Ein-
sichtnahme 

§ 70 Zustellung des Umlegungsplans 

§ 71 Inkrafttreten des Umlegungsplans 

§ 72 Wirkungen der Bekanntmachung 

§ 73 Änderung des Umlegungsplans 

§ 74 Berichtigung der öffentlichen Bücher 

§ 75 Einsichtnahme in den Umlegungsplan 

§ 76 Vorwegnahme der Entscheidung 

§ 77 Vorzeitige Besitzeinweisung 

§ 78 Verfahrens- und Sachkosten 

§ 79 Abgaben- und Auslagenbefreiung 

Zweiter Abschnitt 
Grenzregelung 

80 Zweck, Voraussetzung und Zuständigkeit 

§ 81 Geldleistungen 

§ 82 Beschluß über die Grenzregelung 

§ 83 Bekanntmachung und Rechtswirkungen der 
Grenzregelung 

§ 84 Berichtigung der öffentlichen Bücher 

Fünfter Teil 
Enteignung 

Erster Abschnitt 
Zulässigkeit der Enteignung 

§ 

85 Enteignungszweck 

§ 86 Gegenstand der Enteignung 

§ 87 Voraussetzungen für die Zulässigkeit der 
Enteignung 

§ 88 Enteignung aus zwingenden städtebaulichen 
Gründen 

§ 89 Veräußerungspflicht 

§ 90 Enteignung von Grundstücken zur Entschä-
digung in Land 
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Entwurf Beschlüsse des 18. Ausschusses 

§ 91 Ersatz für entzogene Rechte 

§ 92 Umfang, Beschränkung und Ausdehnung der 
Enteignung 

Zweiter Abschnitt 
Entschädigung 

§ 93 Entschädigungsgrundsätze 

§ 94 Entschädigungsberechtigter und Entschädi-
gungsverpflichteter 

§ 95 Entschädigung für den Rechtsverlust 

§ 96 Entschädigung für andere Vermögensnach-
teile 

§ 97 Behandlung der Rechte der Nebenberechtig-
ten 

§ 98 Schuldübergang 

§ 99 Entschädigung in Geld 

§ 100 Entschädigung in Land 

§ 101 Entschädigung durch Gewährung anderer 
Rechte 

§ 102 Rückenteignung 

§ 103 Entschädigung für die Rückenteignung 

Dritter Abschnitt 
Enteignungsverfahren 

§ 104 Enteignungsbehörde 

§ 105 Enteignungsantrag 

§ 106 Beteiligte 

§ 107 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 

§ 108 Einleitung des Enteignungsverfahrens und 
Anberaumung des Termins zur mündlichen 
Verhandlung; Enteignungsvermerk 

§ 109 Genehmigungspflicht 

§ 110 Einigung 

§ 111 Teileinigung 

§ 112 Entscheidung der Enteignungsbehörde 

§ 113 Enteignungsbeschluß 

§ 114 Lauf der Verwendungsfrist 

§ 115 Verfahren bei der Entschädigung durch Ge-
währung anderer Rechte 

§ 116 Vorzeitige Besitzeinweisung 

§ 117 Ausführung des Enteignungsbeschlusses 

§ 118 Hinterlegung 

§ 119 Verteilungsverfahren 

§ 120 Aufhebung des Enteignungsbeschlusses 

§ 121 Kosten 

§ 122 Vollstreckbarer Titel 
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Entwurf Beschlüsse des 18. Ausschusses 

Sechster Teil 
Erschließung 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 123 Erschließungslast 

§ 124 Erschließungsvertrag 

§ 125 Bindung an den Bebauungsplan 

§ 126 Pflichten des Eigentümers 

Zweiter Abschnitt 
Erschließungsbeitrag 

§ 127 Erhebung des Erschließungsbeitrags 

§ 128 Umfang des Erschließungsaufwands 
§ 129 Beitragsfähiger Erschließungsaufwand 

§ 130 Art  der Ermittlung des beitragsfähigen Er-
schließungsaufwands 

§ 131 Maßstäbe für die Verteilung des Erschlie-
ßungsaufwands 

§ 132 Regelung durch Satzung 
§ 133 Gegenstand und Entstehung der Beitrags-

pflicht 
§ 134 Beitragspflichtiger 
§ 135 Fälligkeit und Zahlung des Beitrags 

Siebter Teil 
Maßnahmen für den Naturschutz 

§ 135a Pflichten des Vorhabenträgers; Durchfüh-
rung durch die Gemeinde; Kostenerstattung 

§ 135b Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung 

§ 135c Satzungsrecht 

ZWEITES KAPITEL 
Besonderes Städtebaurecht 

Erster Teil 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 136 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

§ 137 Beteiligung und Mitwirkung der Be troffenen 

§ 138 Auskunftspflicht 
§ 139 Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher 

Aufgabenträger 

Zweiter Abschnitt 
Vorbereitung und Durchführung 

§ 140 Vorbereitung 
§ 141 Vorbereitende Untersuchungen 
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E ntwurf Beschlüsse des 18. Ausschusses 

§ 142 Sanierungssatzung 

§ 143 Bekanntmachung der Sanierungssatzung, 
Sanierungsvermerk 

§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben und 
Rechtsvorgänge 

§ 145 Genehmigung 

§ 146 Durchführung 

§ 147 Ordnungsmaßnahmen 

§ 148 Baumaßnahmen 

§ 149 Kosten- und Finanzierungsübersicht 

§ 150 Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, 
die der öffentlichen Versorgung dienen 

§ 151 Abgaben- und Auslagenbefreiung 

Dritter Abschnitt 

Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften 

§ 152 Anwendungsbereich 

§ 153 Bemessung von Ausgleichs- und Entschädi-
gungsleistungen, Kaufpreise, Umlegung 

§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers 

§ 155 Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Ab-
sehen 

§ 156 Überleitungsvorschriften zur förmlichen 
Festlegung 

§ 156a Kosten und Finanzierung der Sanierungs-
maßnahme 

Vierter Abschnitt 

Sanierungsträger und andere Beauftragte 

§ 157 Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde 

§ 158 Bestätigung als Sanierungsträger 

§ 159 Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger 

§ 160 Treuhandvermögen 

§ 161 Sicherung des Treuhandvermögens 

Fünfter Abschnitt 

Abschluß der Sanierung 

§ 162 Aufhebung der Sanierungssatzung 

§ 163 Fortfall von Rechtswirkungen für einzelne 
Grundstücke 

§ 164 Anspruch auf Rückübertragung 

Sechster Abschnitt 

Städtebauförderung 

§ 164a Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 

§ 164b Verwaltungsvereinbarung 
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Zweiter Teil 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

§ 165 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

§ 166 Zuständigkeit und Aufgaben 

§ 167 Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde; 
Entwicklungsträger 

§ 168 Übernahmeverlangen 

§ 169 Besondere Vorschriften für den städtebauli-
chen Entwicklungsbereich 

§ 170 Sonderregelung für Anpassungsgebiete 

§ 171 Kosten und Finanzierung der Entwicklungs-
maßnahme 

Dritter Teil 
Erhaltungssatzung; Sicherung von 

Fremdenverkehrsfunktionen; städtebauliche Gebote 

Erster Abschnitt 
Erhaltungssatzung und Sicherung 
von Fremdenverkehrsfunktionen 

§ 172 Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigen- 
art von Gebieten (Erhaltungssatzung) 

o 173 Genehmigung, Übernahmeanspruch 

§ 174 Ausnahmen 

o 174a Sicherung von Gebieten mit Fremdenver-
kehrsfunktionen 

Zweiter Abschnitt 
Städtebauliche Gebote 

§ 175 Allgemeines 

§ 176 Baugebot 

§ 177 Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot 

§ 178 Pflanzgebot 

§ 179 Rückbau- und Entsiegelungsgebot 

Vierter Teil 
Sozialplan und Härteausgleich 

§ 180 Sozialplan 

§ 181 Härteausgleich 

Fünfter Teil 
Miet- und Pachtverhältnisse 

§ 182 Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen 

§ 183 Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen 
über unbebaute Grundstücke 

§ 184 Aufhebung anderer Vertragsverhältnisse 

§ 185 Entschädigung bei Aufhebung von Miet-
oder Pachtverhältnissen 

§ 186 Verlängerung von Miet- oder Pachtverhält-
nissen 
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Sechster Teil 
Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang 

mit Maßnahmen zur Verbesserung 
der Agrarstruktur 

§ 187 Abstimmung von Maßnahmen; Bauleitpla-
nung und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur 

§ 188 Bauleitplanung und Flurbereinigung 

§ 189 Ersatzlandbeschaffung 

§ 190 Flurbereinigung aus Anlaß einer städtebau-
lichen Maßnahme 

§ 191 Vorschriften über den Verkehr mit land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken 

DRITTES KAPITEL 
Sonstige Vorschriften 

Erster Teil 
Wertermittlung 

§ 192 Gutachterausschuß 

§ 193 Aufgaben des Gutachterausschusses 

§ 194 Verkehrswert 

§ 195 Kaufpreissammlung 

§ 196 Bodenrichtwerte 

§ 197 Befugnisse des Gutachterausschusses 

§ 198 Oberer Gutachterausschuß 

§ 199 Ermächtigungen 

Zweiter Teil 
Allgemeine Vorschriften; Zuständigkeiten; 

Verwaltungsverfahren; Planerhaltung 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 200 Grundstücke; Teilung eines Grundstücks; 
Rechte an Grundstücken; Baulandkataster 

§ 200a Ersatzmaßnahmen nach den Landesnatur-
schutzgesetzen 

§ 201 Begriff der Landwirtschaft 

§ 202 Schutz des Mutterbodens 

Zweiter Abschnitt 
Zuständigkeiten 

§ 203 Abweichende Zuständigkeitsregelung 

§ 204 Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Bauleit-
planung bei Bildung von Planungsverbänden 
und bei Gebiets- oder Bestandsänderung 

§ 205 Planungsverbände 

§ 206 Örtliche und sachliche Zuständigkeit 
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Dritter Abschnitt 
Verwaltungsverfahren 

§ 207 Von Amts wegen bestellter Vertreter 

§ 208 Anordnungen zur Erforschung des Sachver-
halts 

§ 209 Vorarbeiten auf Grundstücken 

§ 210 Wiedereinsetzung 

§ 211 Belehrung über Rechtsbehelfe 

§ 212 Vorverfahren 

§ 212a Entfall der aufschiebenden Wirkung 

§ 213 Ordnungswidrigkeiten 

Vierter Abschnitt 
Planerhaltung 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennut-
zungsplans und der Satzungen 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
von Mangeln der Abwägung 

§ 215a Ergänzendes Verfahren 

§ 216 Aufgaben im Genehmigungsverfahren 

Dritter Teil 

 Verfahren vor den Kammern (Senaten) 
für Baulandsachen 

§ 217 Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

§ 218 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

§ 219 Örtliche Zuständigkeit der Landgerichte 

§ 220 Zusammensetzung der Kammern für Bau-
landsachen 

§ 221 Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 222 Beteiligte 

§ 223 Anfechtung von Ermessensentscheidungen 

§ 224 Anfechtung einer vorzeitigen Besitzeinwei-
sung 

§ 225 Vorzeitige Ausführungsanordnung 

§ 226 Urteil 

§ 227 Säumnis eines Beteiligten 

§ 228 Kosten des Verfahrens 

§ 229 Berufung, Beschwerde 

§ 230 Revision 

§ 231 Einigung 

§ 232 Weitere Zuständigkeit der Kammern (Senate) 
für Baulandsachen 
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1. § 1 wird folgt geändert: 

a) In Absatz 4 werden die Wörter „und Landespla-
nung" gestrichen. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

VIERTES KAPITEL 

Überleitungs- und Schlußvorschriften 

Erster Teil 

Überleitungsvorschriften 

§ 233 Allgemeine Überleitungsvorschriften 

§ 234 Überleitungsvorschriften für das Vorkaufs-
recht 

§ 235 Überleitungsvorschriften für städtebauliche 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

§ 236 Überleitungsvorschriften für das Baugebot 
und die Erhaltung baulicher Anlagen 

§ 238 Überleitungsvorschrift für Entschädigungen 

§ 239 Überleitungsvorschriften für die Bodenord-
. nung 

§ 242 Überleitungsvorschriften für die Erschlie-
Bung 

§ 243 Überleitungsvorschriften für das Maßnah-
mengesetz zum Baugesetzbuch und das Bun-
desnaturschutzgesetz 

§ 245b Überleitungsvorschriften für Vorhaben im 
Außenbereich 

Zweiter Teil 

Schlußvorschriften 

§ 246 Sonderregelungen für einzelne Länder 

§ 247 Sonderregelungen für Berlin als Hauptstadt 
der Bundesrepublik Deutschland". 

1. § 1 wird wie folgt geändert 

a) unverändert 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit entsprechende so-
zialgerechte Bodennutzung gewährleisten 
und dazu beitragen, eine menschenwürdi-
ge Umwelt zu sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln." 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 2 werden nach den Wör-
tern „Kreise der Bevölkerung" die 
Wörter „insbesondere durch die För-
derung kostensparenden Bauens" 
eingefügt. 
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aaa) In Nummer 7 werden die Wörter „die 
Belange des Umweltschutzes" durch 
die Wörter „ unter Einbeziehung der 
Maßgaben des § la die Belange des 
Umweltschutzes, auch durch Nutzung 
erneuerbarer Energien, " ersetzt. 

bbb) Der Punkt am Ende wird durch ein 
Komma ersetzt und folgende Num-
mer 10 angefügt: 

„10. die Ergebnisse einer von der Ge-
meinde beschlossenen sonstigen 
städtebaulichen Planung." 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

2. Nach § 1 wird folgender § la  eingefügt: 

„§ la 
Umweltschützende Maßgaben 

für die Abwägung 

(1) Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden, dabei sind Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen. 

(2) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über 
die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege im Bauleitplan nach Maßgabe des 
§ 24 Abs. 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes zu ent-
scheiden. 

(3) In Bebauungsplanverfahren, durch die die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von bestimm-
ten Vorhaben im Sinne der Anlage zu § 3 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung be-
gründet werden soll, ist eine Ermittlung, Beschrei

-

bung und Bewertung der Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Umwelt nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 
Satz 1 bis 3 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung entsprechend dem Planungsstand 
durchzuführen (Umweltverträglichkeitsprüfung). 

(4) In der Abwägung nach § 1 Abs. 6 sind auch zu 
berücksichtigen 

1. die Darstellungen von Landschaftsplänen und 
sonstigen Plänen insbesondere des Wasser-, Ab-
fall- und Immissionsschutzrechtes, 

2. der Ausgleich oder die Minderung von zu er-
wartenden Eingriffen in Natur und Landschaft 
gemäß Absatz 2, 

3. nach Maßgabe des § 24 Abs. 1 Satz 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes die Erhaltungsziele 
oder der Schutzzweck der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der europäischen 
Vogelschutzgebiete, die auf Grund der Richtli-
nien 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG 
Nr. L 206 S. 7) und 79/409/EWG des Rates vom 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

bbb) In Nummer 7 werden die Wörter „die 
Belange des Umweltschutzes," durch 
die Wörter „gemäß § la die Belange 
des Umweltschutzes, auch durch die 
Nutzung erneuerbarer Energien, " er-
setzt. 

ccc) unverändert 

cc) unverändert 

2. Nach § 1 wird folgender § la eingefügt: 

„§ la 
Umweltschützende Belange 

in der Abwägung 

(1) unverändert 

(2) In der Abwägung nach § 1 Abs. 6 sind auch zu 
berücksichtigen 

1. unverändert 

2. der Ausgleich oder die Minderung der zu erwar-
tenden Eingriffe in Natur und Landschaft (na-
turschutzrechtliche Eingriffsregelung), 

3. die Bewertung der ermittelten und beschriebe-
nen Auswirkungen eines Vorhabens auf die 
Umwelt entsprechend dem Planungsstand 
(Umweltverträglichkeitsprüfung), soweit im 
Bebauungsplanverfahren die bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit von bestimmten Vorha-
ben im Sinne der Anlage zu § 3 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung be-
gründet werden soll, und 



Drucksache 13/75588 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Entwurf 

2. April 1979 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten (ABI. EG Nr. L 103 S. 1) ge-
schützt sind, und 

4. die Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß 
Absatz 3. 

(5) Planerische Entscheidungen zum Ausgleich 
oder zur Minderung der auf Grund der Bauleitpla-
nung zusätzlich zu erwartenden Beeinträchtigun-
gen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes sollen geeignete Dar-
stellungen nach § 5 als Flächen zum Ausgleich und 
Festsetzungen nach § 9 als Flächen oder Maßnah-
men zum Ausgleich enthalten. Soweit dies mit ei-
ner geordneten städtebaulichen Entwicklung und 
den Zielen der Raumordnung sowie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, 
können die Darstellungen und Festsetzungen nach 
Satz 1 auch an  anderer Stelle als am Ort der Beein-
trächtigung erfolgen. Anstelle von Darstellungen 
und Festsetzungen nach Satz 1 oder 2 können auch 
vertragliche Vereinbarungen gemäß § 11 getroffen 
werden. " 

 

3. § 2 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und 
städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; 
ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag be-
gründet werden. " 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Von der Unterrichtung und Erörterung kann 
abgesehen werden, wenn 

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgeho-
ben wird und sich dies auf das Plangebiet 
und die Nachbargebiete nur unwesent lich 
auswirkt oder 

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zu-
vor auf anderer Grundlage erfolgt sind. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden  die Wörter „mindestens 
eine Woche" und die Wörter „Bedenken 
und" gestrichen. 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „Bedenken 
und" gestrichen. 
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4. die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der Europäischen Vogelschutzgebiete im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes; soweit 
diese erheblich beeinträchtigt werden können, 
sind die Vorschriften des Bundesnaturschutz-
gesetzes über die Zulässigkeit oder Durchfüh-
rung von derartigen Eingriffen sowie die Ein-
holung der Stellungnahme der Kommission an-
zuwenden (Prüfung nach der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie ). 

(3) Der Ausgleich oder die Minderung der zu er-
wartenden Eingriffe in Natur und Landscha ft  er-
folgt durch geeignete Darstellungen nach § 5 als 
Flächen zum Ausgleich und Festsetzungen nach § 9 
als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. So-
weit dies mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung und den Zielen der Raumordnung so-
wie des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
vereinbar ist, können die Darstellungen und Fest-
setzungen nach Satz 1 auch an anderer Stelle als 
am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstel-
lungen und Festsetzungen nach Satz 1 oder 2 kön-
nen auch vertragliche Vereinbarungen gemäß § 11 
oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Aus-
gleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flä-
chen getroffen werden. Ein Ausgleich ist nicht er-
forderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig 
waren." 

3. unverändert 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Von der Unterrichtung und Erörterung kann 
abgesehen werden, wenn 

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgeho-
ben wird und sich dies auf das Plangebiet 
und die Nachbargebiete nicht oder nur un-
wesentlich auswirkt oder 

2. unverändert 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „Bedenken 
und" gestrichen: 

bb) unverändert 
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cc) In Satz 5 werden die Wörter „hundert Perso-

nen Bedenken und" durch die Wörter „fünf-
zig Personen" ersetzt. 

dd) In Satz 6 werden die Angabe „ § 11" durch 
die Angabe „ § 10 Abs. 2" ersetzt und die 
Wörter „Bedenken und" gestrichen. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Bedenken 
und" gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Dauer der Auslegung kann bis auf 
zwei Wochen verkürzt werden. " 

cc) Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Werden durch die Änderung oder Ergän-
zung des Entwurfs eines Bauleitplans die 
Grundzüge der Planung nicht berührt, kann 
das vereinfachte Verfahren nach § 13 Nr. 2 
angewendet werden. " 

5. § 4 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

(1) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge, deren Aufgabenbereich durch die Planung be-
rührt wird, möglichst frühzeitig ein. Die Beteili-
gung kann gleichzeitig mit dem Verfahren nach 
§ 3 Abs. 2 durchgeführt werden. 

(2) Die Träger öffentlicher Belange haben ihre 
Stellungnahmen nach Absatz 1 innerhalb eines 
Monats abzugeben; die Gemeinde soll diese Frist 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemes-
sen verlängern. In den Stellungnahmen sollen sich 
die Träger öffentlicher Belange auf ihren Aufga-
benbereich beschränken; sie haben auch Auf-
schluß über von ihnen beabsichtigte oder bereits 
eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen 
sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben, die 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
des Gebiets bedeutsam sein können. 

(3) Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 zu 
berücksichtigen. Belange, die von den Trägern öf-
fentlicher Belange nicht innerhalb der Frist des 
Absatzes 2 Satz 1 vorgetragen wurden, werden in 
der Abwägung nicht berücksichtigt, es sei denn, 
die vorgebrachten Belange sind der Gemeinde be-
kannt oder hätten ihr bekannt sein müssen oder 
sind für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung. 

(4) Wird der Entwurf des Bauleitplans nachträg-
lich geändert oder ergänzt und wird dadurch der 
Aufgabenbereich eines Trägers öffentlicher Belan- 
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cc) unverändert 

dd) unverändert 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) unverändert 

cc) Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Werden durch die Änderung oder Ergän-
zung des Entwurfs eines Bauleitplans die 
Grundzüge der Planung nicht berührt, kann 
das vereinfachte Verfahren nach § 13 Nr. 2 
entsprechend angewendet werden. " 

5. § 4 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 zu 
berücksichtigen. Belange, die von den Trägern öf-
fentlicher Belange nicht innerhalb der Frist des 
Absatzes 2 Satz 1 vorgetragen wurden, werden in 
der Abwägung nicht berücksichtigt, es sei denn, 
die verspätet vorgebrachten Belange sind der Ge-
meinde bekannt oder hätten ihr bekannt sein müs-
sen oder sind für die Rechtmäßigkeit der Abwä-
gung von Bedeutung. 

(4) Wird der Entwurf des Bauleitplans nachträg-
lich geändert oder ergänzt und wird dadurch der 
Aufgabenbereich eines Trägers öffentlicher Belan- 
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ge erstmalig oder stärker als bisher berührt, kann 
das vereinfachte Verfahren nach § 13 Nr. 3 ange-
wendet werden. " 

6. Nach § 4 werden die folgenden §§ 4a und 4b ein-
gefügt: 

„§ 4a 
Grenzüberschreitende Unterrichtung 

der Gemeinden und Träger 
öffentlicher Belange 

(1) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswir-
kungen auf Nachbarstaaten haben können, sind 
die Gemeinden und Träger öffentlicher Belange 
des Nachbarstaates nach den Grundsätzen der 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu unter-
richten. 

(2) Konsultationen, die auf der Grundlage des 
Verfahrens nach Absatz 1 erfolgen können, sind 
nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 
Gleichwertigkeit durchzuführen. 

§4b 
Einschaltung eines Dritten 

Die Gemeinde kann insbesondere zur Be-
schleunigung des Bauleitplanverfahrens die Vor-
bereitung und Durchführung von Verfahrens-
schritten nach den §§ 3 bis 4a einem Dritten 
übertragen." 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 10 wird wie folgt gefaßt: 

„ 10. die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft. " 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge-
fügt: 

„ (2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des § la 
Abs. 5 im Geltungsbereich des Flächennut-
zungsplans können den Flächen, auf denen Be-
einträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes zu 
erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet 
werden. " 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „ § 4 Abs. 1 und 
§ 13 Abs. 2 beteiligt" durch die Wörter „ § 4 
oder § 13 beteiligt worden" ersetzt. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Der Widerspruch ist bis zum Beschluß der 
Gemeinde einzulegen." 

9. § 8 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.  
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ge erstmalig oder stärker als bisher berührt, kann 
das vereinfachte Verfahren nach § 13 Nr. 3 ent-
sprechend angewendet werden. " 

6. unverändert 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge-
fügt: 

„ (2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des § la 
 Abs. 3 im Geltungsbereich des Flächennut-

zungsplans können den Flächen, auf denen Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, 
ganz oder teilweise zugeordnet werden. " 

8. unverändert 

9. § 8 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Bebauungsplan kann vor dem Flächen

-

nutzungsplan bekanntgemacht werden, wenn 
nach dem Stand der Planungsarbeiten anzuneh- 
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10. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern „Im Bebauungsplan 
können" werden die Wörter „aus städte-
baulichen Gründen" eingefügt. 

bb) In Nummer 6 werden die Wörter „aus be-
sonderen städtebaulichen Gründen" ge-
strichen. 

cc) In Nummer 9 werden die Wörter „, der 
durch besondere städtebauliche Gründe 
erfordert wird" gestrichen. 

dd) In Nummer 16 werden die Wörter „, soweit 
diese Festsetzungen nicht nach anderen 
Vorschriften getroffen werden können" 
gestrichen. 

ee) Die Nummer 20 wird wie folgt gefaßt: 

„20. die Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und  Land-
schaft;". 

ff) In der Nummer 23 werden die Wörter „aus 
besonderen städtebaulichen Gründen 
oder" gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz la ein-
gefügt: 

„(la) Flächen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich im Sinne des § la  Abs. 5 können auf 
den Grundstücken, auf denen Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbildes zu erwarten 
sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonsti-
gen Geltungsbereich des Bebauungsplans als 
auch in einem anderen Bebauungsplan festge-
setzt werden. Die Festsetzungen an  anderer 
Stelle können den Grundstücken, auf denen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, ganz 
oder teilweise zugeordnet werden. " 

c) Absatz 3 erster Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„Festsetzungen nach Absatz 1 für übereinan-
derliegende Geschosse und Ebenen und son-
stige Teile baulicher Anlagen können geson-
dert getroffen werden;". 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

men ist, daß der Bebauungsplan aus den künfti-
gen Darstellungen des Flächennutzungsplans 
entwickelt sein wird." 

10. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) unverändert 

cc) unverändert 

dd) In Nummer 14 werden die Wörter „Ab-
fallentsorgung und Abwasserbeseiti-
gung" durch die Wörter „Abfall- und 
Abwasserbeseitigung" ersetzt und nach 
dem Wort  „Abwasserbeseitigung" die Wör-
ter „ , einschließlich der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser," 
eingefügt. 

ee) unverändert 

ff) unverändert 

gg) unverändert 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz la ein-
gefügt: 

„(1a)  Flächen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich im Sinne des § la Abs. 3 können auf 
den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft  zu erwarten sind, oder an 
anderer Stelle sowohl im sonstigen Geltungs-
bereich des Bebauungsplans als auch in einem 
anderen Bebauungsplan festgesetzt werden. 
Die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 
an anderer Stelle können den Grundstücken, 
auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz 
oder teilweise zugeordnet werden; dies gilt 
auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde 
bereitgestellten Flächen." 

c) unverändert 
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11. § 10 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 

Beschluß, Genehmigung und Inkrafttreten 
des Bebauungsplans 

(1) Die Gemeinde beschließt den Bebauungs-
plan als Satzung. 

(2) Bebauungspläne, die nicht nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 oder Abs. 3 aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden sind, bedürfen der Genehmi-
gung der höheren Verwaltungsbehörde. § 6 
Abs. 2 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Erteilung, der Genehmigung oder, so-
weit eine Genehmigung nicht erforderlich ist, der 
Beschluß des Bebauungsplans durch die Ge-
meinde ist ortsüblich bekanntzumachen. Der Be-
bauungsplan ist mit der Begründung zu jeder-
manns Einsicht bereitzuhalten; über den Inhalt 
ist auf Verlangen Auskunft zu geben. In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo der 
Bebauungsplan eingesehen werden kann. Mit 
der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in 
Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der 
sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffent-
lichung. " 

12. Nach § 10 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Vierter Abschnitt 
Zusammenarbeit mit Privaten; 

vereinfachtes Verfahren". 

13. Die §§ 11 bis 13 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 11 

Städtebaulicher Vertrag 

(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Verträ-
ge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen 
Vertrages können insbesondere sein: 

1. die Vorbereitung oder Durchführung städte-
baulicher Maßnahmen durch den Vertrags-
partner auf eigene Kosten; dazu gehören auch 
die Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, 
die Bodensanierung und sonstige vorbereiten-
de Maßnahmen sowie die Ausarbeitung der 
städtebaulichen Planungen; die Verantwor-
tung der Gemeinde für das gesetzlich vorgese-
hene Planaufstellungsverfahren bleibt unbe-
rührt; 

2. die Förderung und Sicherung der mit der Bau-
leitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die 
Grundstücksnutzung, die Durchführung des 
Ausgleichs im Sinne des § la  Abs. 5, die Dek-
kung des Wohnbedarfs von Bevölkerungs-
gruppen mit besonderen Wohnraumversor-
gungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der 
ortsansässigen Bevölkerung; 

3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen 
Aufwendungen, die der Gemeinde für städte-
bauliche Maßnahmen entstehen oder entstan-
den sind und die Voraussetzung oder Folge 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

11. § 10 wird wie folgt gefaßt: 

„§10 

Beschluß, Genehmigung und Inkrafttreten 
des Bebauungsplans 

(1) unverändert 

(2) Bebauungspläne nach § 8 Abs. 2 Satz 2, 
Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 bedürfen der Geneh-
migung der höheren Verwaltungsbehörde. § 6 
Abs. 2 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) unverändert 

 

12. unverändert 

13. Die §.§.  11 bis 13 werden wie folgt gefaßt: 

„§11 

Städtebaulicher Vertrag 

(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Verträ-
ge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen 
Vertrages können insbesondere sein: 

1. unverändert 

 

2. die Förderung und Sicherung der mit der Bau-
leitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die 
Grundstücksnutzung, die Durchführung des 
Ausgleichs im Sinne des § la  Abs. 3, die Dek-
kung des Wohnbedarfs von Bevölkerungs-
gruppen mit besonderen Wohnraumversor-
gungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der 
ortsansässigen Bevölkerung; 

3. unverändert 
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des geplanten Vorhabens sind; dazu gehört 
auch die Bereitstellung von Grundstücken. 

(2) Die vereinbarten Leistungen müssen den 
gesamten Umständen nach angemessen sein. 
Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu 
erbringenden Leistung ist unzulässig, wenn er 
auch ohne sie einen Anspruch auf die Gegenlei-
stung hätte. 

(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der 
Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvorschrif-
ten eine andere Form vorgeschrieben ist. 

(4) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher 
Verträge bleibt unberührt . 

§12 
Vorhaben- und Erschließungsplan 

(1) Die Gemeinde kann durch einen vorhaben

-

bezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger 
auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abge-
stimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben 
und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben-
und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist 
und sich zur Durchführung innerhalb einer be-
stimmten Frist und zur Tragung der Planungs- 
und Erschließungskosten ganz oder teilweise 
verpflichtet (Durchführungsvertrag). Für den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan nach Satz 1 
gelten ergänzend die Absätze 2 bis 5. 

(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorha-
benträgers über die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu entscheiden. 

(3) Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans. Im Bereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans ist die Gemeinde bei der Bestim-
mung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die 
Festsetzungen nach § 9 und nach der auf Grund 
von § 2 Abs. 5 erlassenen Verordnung gebunden; 
die §§ 14 bis 28, 39 bis 79, 127 bis 135 c und 175 
bis 181 sind nicht anzuwenden. Soweit der vor-
habenbezogene Bebauungsplan auch im Bereich 
des Vorhaben- und Erschließungsplans Fest-
setzungen nach § 9 für öffentliche Zwecke 
trifft, kann gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 1 enteignet 
werden. 

(4) Einzelne Grundstücksflächen außerhalb des 
Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans 
können in den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan einbezogen werden. 

(5) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf 
der Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung 
darf nur dann verweigert werden, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, daß die Durch-
führung des Vorhaben- und Erschließungsplans 
innerhalb der Frist nach Absatz 1 gefährdet ist. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

§ 12 
Vorhaben- und Erschließungsplan 

(1) Die Gemeinde kann durch einen vorhaben

-

bezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger 
auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abge-
stimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben 
und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- 
und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist 
und sich zur Durchführung innerhalb einer be-
stimmten Frist und zur Tragung der Planungs- 
und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor 
dem Beschluß nach § 10 Abs. 1 verpflichtet 
(Durchführungsvertrag). Für den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan nach Satz 1 gelten ergän-
zend die Absätze 2 bis 5. 

(2) unverändert 

(3) Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans. Im Bereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans ist die Gemeinde bei der Bestim-
mung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die 
Festsetzungen nach § 9 und nach der auf Grund 
von § 2 Abs. 5 erlassenen Verordnung gebunden; 
die §§ 14 bis 28, 39 bis 79, 127 bis 135 c sind nicht 
anzuwenden. Soweit der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan auch im Bereich des Vorhaben- 
und Erschließungsplans Festsetzungen nach § 9 
für öffentliche Zwecke trifft, kann gemäß § 85 
Abs. 1 Nr. 1 enteignet werden. 

(4) Einzelne Flächen außerhalb des Bereichs 
des Vorhaben- und Erschließungsplans können 
in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein-
bezogen werden. 

(5) unverändert 
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(6) Wird der Vorhaben- und Erschließungsplan 
nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1 durchge-
führt, soll die Gemeinde den Bebauungsplan auf-
heben. Aus der Aufhebung können Ansprüche 
des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde nicht 
geltend gemacht werden. Bei der Aufhebung 
kann das vereinfachte Verfahren nach § 13 ange-
wendet werden. 

§ 13 
Vereinfachtes Verfahren 

Werden durch Änderungen oder Ergänzungen 
eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung 
nicht berührt, kann 

1. von der Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 abgesehen werden, 

2. den betroffenen Bürgern Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb angemessener Frist ge-
geben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 
Abs. 2 durchgeführt werden, 

3. den berührten Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb an-
gemessener Frist gegeben oder wahlweise die 
Beteiligung nach § 4 durchgeführt werden." 

.14. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze an-
gefügt: 

„Wird kein Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt, wird auf Antrag der Gemeinde anstelle 
der Aussetzung der Entscheidung über die Zu-
lässigkeit eine vorläufige Untersagung inner-
halb einer durch Landesrecht festgesetzten Frist 
ausgesprochen. Die vorläufige Untersagung 
steht der Zurückstellung nach Satz 1 gleich. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

15. In § 16 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „12 Satz 2 
bis 5" durch die Angabe „10 Abs. 3 Satz 2 bis 5" 
ersetzt. 

16. Die Überschrift vor § 19 und die §.§  19 bis 21 wer-
den aufgehoben. 

17. § 22 wird § 174a und wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(6) unverändert 

§ 13 
unverändert 

13a. § 14 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden oder auf Grund eines anderen bau-
rechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Verände-
rungssperre nicht berührt." 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. unverändert 

17. § 22 wird § 174a und wie folgt gefaßt: 

„§ 174 a 

Sicherung von Gebieten 
mit Fremdenverkehrsfunktionen 

(1) Die Gemeinden, die oder deren Teile 
überwiegend durch den Fremdenverkehr ge-
prägt sind, können in einem Bebauungsplan 
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a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüb-
lich bekanntzumachen. Sie kann die Bekannt-
machung auch in entsprechender Anwendung 
des § 10 Abs. 3 vornehmen. " 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

oder durch eine sonstige Satzung bestimmen, 
daß zur Sicherung der Zweckbestimmung von 
Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen die 
Begründung oder Teilung von Wohnungseigen-
tum oder Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigen-
tumsgesetzes) der Genehmigung unterliegt. 
Dies gilt entsprechend für die in den §§ 30 
und 31 des Wohnungseigentumsgesetzes be-
zeichneten Rechte. Voraussetzung für die Be-
stimmung ist, daß durch die Begründung oder 
Teilung der Rechte die vorhandene oder vorge-
sehen Zweckbestimmung des Gebiets für den 
Fremdenverkehr und dadurch die geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt wer-
den kann. Die Zweckbestimmung eines Gebie-
tes für den Fremdenverkehr ist insbesondere 
anzunehmen bei Kurgebieten, Gebieten für die 
Fremdenbeherbergung, Wochenend- und Fe-
rienhausgebieten, die im Bebauungsplan festge-
setzt sind, und bei im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen, deren Eigenart solchen Gebieten 
entspricht, sowie bei sonstigen Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktionen, die durch Beher-
bergungsbetriebe und Wohngebäude mit Frem-
denbeherbergung geprägt sind. 

(2) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüblich 
bekanntzumachen. Sie kann die Bekanntma-
chung auch in entsprechender Anwendung des 
§ 10 Abs. 3 vornehmen. 

(3) Die Genehmigung ist nicht erforderlich, 
wenn 

1. vor dem Wirksamwerden des Genehmigungs-
vorbehalts und, wenn ein Genehmigungsvor-
behalt vor Ablauf einer Zurückstellung nach 
Absatz 6 Satz 3 wirksam geworden ist, vor Be-
kanntmachung des Beschlusses nach Absatz 6 
Satz 3 der Eintragungsantrag beim Grund-
buchamt eingegangen ist 

oder 

2. vor dem Wirksamwerden des Genehmigungs-
vorbehalts ein Zeugnis, daß eine Genehmi-
gung nicht erforderlich ist, erteilt worden ist. 

(4) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn durch die Begründung oder Teilung 
der Rechte die Zweckbestimmung des Gebiets 
für den Fremdenverkehr und dadurch die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung beein-
trächtigt wird. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn sie erforderlich ist, damit Ansprüche Drit-
ter erfüllt werden können, zu deren Sicherung 
vor dem Zeitpunkt, der im Falle des Absatzes 3 
Nr. 1 maßgebend wäre, eine Vormerkung im 
Grundbuch eingetragen oder der Antrag auf 
Eintragung einer Vormerkung beim Grund-
buchamt eingegangen ist; die Genehmigung 
kann von dem Dritten beantragt werden. Die 
Genehmigung kann erteilt werden, um wirt-
schaftliche Nachteile zu vermeiden, die für den 
Eigentümer eine besondere Härte bedeuten. 
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b) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„ (6) Über die Genehmigung entscheidet die 
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde. § 51 Abs. 5 ist entspre-
chend anzuwenden. Das Einvernehmen gilt 
als erteilt, wenn es nicht binnen zwei Monaten 
nach Eingang des Ersuchens der Genehmi-
gungsbehörde verweigert wird; dem Ersuchen 
der Gemeinde steht die Einreichung des An-
trags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach 
Landesrecht vorgeschrieben ist. „ 

c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 145 Abs. 6 Satz 2 bis 6 ist entsprechend an

-

zuwenden. „ 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(5) Über die Genehmigung entscheidet die 
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde. § 51 Abs. 5 ist entspre-
chend anzuwenden. Das Einvernehmen gilt 
als erteilt, wenn es nicht binnen zwei Monaten 
nach Eingang des Ersuchens der Genehmi-
gungsbehörde verweigert wird; dem Ersuchen 
der Gemeinde steht die Einreichung des An-
trags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach 
Landesrecht vorgeschrieben ist. 

(6) Bei einem Grundstück, das im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans oder einer 
sonstigen Satzung nach Absatz 1 liegt, darf 
das Grundbuchamt die von Absatz 1 erfaßten 
Eintragungen in das Grundbuch nur vorneh-
men, wenn der Genehmigungsbescheid oder 
ein Zeugnis, daß eine Genehmigung als er-
teilt gilt oder nicht erforderlich ist, vorgelegt 
wird. § 145 Abs. 6 Satz 2 bis 6 ist entspre-
chend anzuwenden. Ist ein Beschluß über die 
Aufstellung eines Bebauungsplans oder einer 
sonstigen Satzung nach Absatz 1 gefaßt und 
ortsüblich bekanntgemacht, hat die Bauge-
nehmigungsbehörde auf Antrag der Gemein-
de die Erteilung eines Zeugnisses, daß eine 
Genehmigung nicht erforderlich ist, für einen 
Zeitraum bis zu zwölf Monaten auszusetzen, 
wenn zu befürchten ist, daß der Sicherungs-
zweck des Genehmigungsvorbehalts durch 
eine Eintragung unmöglich gemacht oder we-
sentlich erschwert würde. 

(7) Wird die Genehmigung versagt, kann 
der Eigentümer von der Gemeinde unter den 
Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 die Über-
nahme des Grundstücks verlangen. § 43 
Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind 
entsprechend anzuwenden. 

(8) Die Gemeinde hat den Genehmigungs-
vorbehalt aufzuheben oder im Einzelfall ein-
zelne Grundstücke durch Erklärung gegen-
über dem Eigentümer vom Genehmigungs-
vorbehalt freizustellen, wenn die Vorausset-
zungen für den Genehmigungsvorbehalt ent-
fallen sind. 

(9) In der sonstigen Satzung nach Absatz 1 
kann neben der Bestimmung des Genehmi-
gungsvorbehalts die höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen in Wohngebäuden nach Maß-
gabe des § 9 Abs. 1 Nr. 6 festgesetzt werden. 
Vor der Festsetzung nach Satz 1 ist den 
betroffenen Bürgern und berührten Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb angemessener Frist zu 
geben. 

(10) Der sonstigen Satzung nach Absatz 1 
ist eine Begründung beizufügen. In der Be-
gründung zum Bebauungsplan (§ 9 Abs. 8) 
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18. § 23 wird aufgehoben. 

19. § 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen nach § 8a des Bundes-
naturschutzgesetzes" durch die Wörter „Flä-
chen oder Maßnahmen zum Ausgleich im 
Sinne des § la  Abs. 5" ersetzt. 

 
b) In Nummer 3 wird das Wort  „sowie" durch ein 

Komma ersetzt. 

c) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt. 

d) Nach Nummer 4 werden die folgenden Num-
mem 5 und 6 angefügt: 

„5. im Geltungsbereich eines Flächennut-
zungsplans, soweit es sich um unbebaute 
Flächen im Außenbereich handelt, für die 
nach dem Flächennutzungsplan eine Nut-
zung als Wohnbaufläche oder Wohngebiet 
dargestellt ist; sowie 

6. in Gebieten, die nach den §§ 30, 33 oder 34 
Abs. 2 vorwiegend mit Wohngebäuden be-
baut werden können, soweit die Grund-
stücke unbebaut sind." 

e) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Fall  der Nummer 5 kann das Vorkaufs-
recht bereits ausgeübt werden, wenn die Ge-
meinde einen Beschluß gefaßt und ortsüblich 
bekanntgemacht hat, einen Flächennutzungs-
plan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen 
und wenn nach dem Stand der Planungsarbei-
ten anzunehmen ist, daß der künftige Flächen

-

nutzungsplan eine solche Nutzung darstellen 
wird." 

20. In § 26 Nr. 3 werden nach dem Wort „genannten" 
das Wort „Vorschriften" durch das Wort „ Verfah-
ren" ersetzt und die Wörter „oder für die ein Ver-
fahren nach diesen Vorschriften eingeleitet wor-
den ist" gestrichen. 

21. Nach § 27 wird folgender § 27a eingefügt: 

„§ 27a 
Ausübung des Vorkaufsrechts 

zugunsten Dritter 

(1) Die Gemeinde kann 

1. das ihr zustehende Vorkaufsrecht zugunsten 
eines Dritten ausüben, wenn das im Wege der 
Ausübung des Vorkaufsrechts zu erwerbende 
Grundstück für sozialen Wohnungsbau oder 
die Wohnbebauung für Personengruppen mit 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

oder zur sonstigen Satzung ist darzulegen, 
daß die in Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Vor-
aussetzungen für die Festlegung des Gebiets 
vorliegen." 

18. unverändert 

18a. In der Überschrift vor § 24 wird das Wort „Drit-
ter" durch das Wo rt  „Zweiter" ersetzt. 

19. § 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen nach § 8a des Bundes-
naturschutzgesetzes" durch die Wörter „Flä-
chen oder Maßnahmen zum Ausgleich im 
Sinne des § la  Abs. 3" ersetzt. 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

 

e) unverändert 

20. § 26 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. auf dem Grundstück Vorhaben errichtet 
werden sollen, für die ein in 

§ 

 38 genanntes 
Verfahren eingeleitet oder durchgeführt 
worden ist, oder". 

21. unverändert 



Drucksache 13/7588 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf 

besonderem Wohnbedarf genutzt werden soll 
und der Dritte in der Lage ist, das Grundstück 
binnen angemessener Frist dementsprechend 
zu bebauen, und sich hierzu verpflichtet oder 

2. das ihr nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 zustehende Vor-
kaufsrecht zugunsten eines öffentlichen Be-
darfs- oder Erschließungsträgers sowie das ihr 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 zustehende Vorkaufs-
recht zugunsten eines Sanierungs- oder Ent-
wicklungsträgers ausüben, wenn der Träger 
einverstanden ist. 

In den Fällen der Nummer 1 hat die Gemeinde 
bei der Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten 
eines Dritten die Frist, in der das Grundstück für 
den vorgesehenen Zweck zu verwenden ist, zu 
bezeichnen. 

(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts 
kommt der Kaufvertrag zwischen dem Begün-
stigten und dem Verkäufer zustande. Die Ge-
meinde haftet für die Verpflichtung aus dem 
Kaufvertrag neben dem Begünstigten als Ge-
samtschuldnerin. 

(3) Für den von dem Begünstigten zu zahlen-
den Betrag und das Verfahren gilt § 28 Abs. 2 
bis 4 entsprechend. Kommt der Begünstigte sei-
ner Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2 nicht nach, soll die Gemeinde in entspre-
chender Anwendung des § 102 die Übertragung 
des Grundstücks zu ihren Gunsten oder zugun-
sten eines Bauwilligen verlangen, der dazu in der 
Lage ist und sich verpflichtet, die Baumaßnah-
men innerhalb angemessener Frist durchzufüh-
ren. Für die Entschädigung und das Verfahren 
gelten die Vorschriften des Fünften Teils über die 
Rückenteignung entsprechend. Die Haftung der 
Gemeinde nach § 28 Abs. 3 Satz 8 bleibt unbe-
rührt. " 

22. § 28 Abs. 3 und 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die 
Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach dem 
Verkehrswert des Grundstücks (§ 194) im Zeit-
punkt des Kaufes bestimmen, wenn der verein-
barte Kaufpreis den Verkehrswert in einer dem 
Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich über-
schreitet. In diesem Fa ll  ist der Verkäufer berech-
tigt, bis zum Ablauf eines Monats nach Unan-
fechtbarkeit des Verwaltungsaktes über die Aus-
übung des Vorkaufsrechts vom Vertrag zurück-
zutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die §§ 346 
bis 354 und 356 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. Tritt der Verkäufer 
vom Vertrag zurück, trägt die Gemeinde die Ko-
sten des Vertrages auf der Grundlage des Ver-
kehrswertes. Nach Ablauf der Frist nach Satz 2 
erlöschen die Pflichten des Verkäufers aus dem 
Kaufvertrag mit Ausnahme der Pflichten aus 
§ 444 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Das Eigen-
tum an dem Grundstück geht auf die Gemeinde 
über, wenn der Bescheid über die Ausübung des 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

22. § 28 Abs. 3 und 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die 
Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach dem 
Verkehrswert des Grundstücks (§ 194) im Zeit-
punkt des Kaufes bestimmen, wenn der verein-
barte Kaufpreis den Verkehrswert in einer dem 
Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich über-
schreitet. In diesem Fa ll  ist der Verkäufer berech-
tigt, bis zum Ablauf eines Monats nach Unan-
fechtbarkeit des Verwaltungsaktes über die Aus-
übung des Vorkaufsrechts vom Vertrag zurück-
zutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die §§ 346 
bis 354 und 356 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. Tritt der Verkäufer 
vom Vertrag zurück, trägt die Gemeinde die Ko-
sten des Vertrages auf der Grundlage des Ver-
kehrswertes. Tritt der Verkäufer vom Vertrag 
nicht zurück, erlischt nach Ablauf der Rück-
trittsfrist nach Satz 2 die Pflicht des Verkäufers 
aus dem Kaufvertrag, der Gemeinde das 
Eigentum an dem Grundstück zu übertragen. In 
diesem Fall geht das Eigentum an dem Grund- 
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Vorkaufsrechts unanfechtbar geworden und der 
Übergang des Eigentums in das Grundbuch ein-
getragen worden ist. Die Eintragung in das 
Grundbuch erfolgt auf Ersuchen der Gemeinde. 
Führt die Gemeinde das Grundstück nicht inner-
halb einer angemessenen Frist dem mit der Aus-
übung des Vörkaufsrechts verfolgten Zweck zu, 
hat sie dem Verkäufer einen Betrag in Höhe des 
Unterschieds zwischen dem vereinbarten Kauf-
preis und dem Verkehrswert zu zahlen. § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3, § 43 Abs. 2 Satz 1 sowie 
die §.§  121 und 122 sind entsprechend anzuwen-
den. 

(4) In den Fällen des § 24 Abs. 1 Nr. 1 bestimmt 
die Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach den 
Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften 
Teils, wenn der Erwerb des Grundstücks für die 
Durchführung des Bebauungsplans erforderlich 
ist und es nach dem festgesetzten Verwendungs-
zweck enteignet werden könnte. Mit der Unan-
fechtbarkeit des Bescheids über die Ausübung 
des Vorkaufsrechts ist Absatz 3 Satz 5 bis 7 ent-
sprechend anzuwenden. " 

l3. § 29 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 29 
Begriff des Vorhabens; 

Geltung von Rechtsvorschriften 

(1) Für Vorhaben, die die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von baulichen An-
lagen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen 
und Abgrabungen größeren Umfangs sowie für 
Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich 
Lagerstätten gelten die §§ 30 bis 37. 

(2) Die Vorschriften des Bauordnungsrechts 
und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 

(3) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungs-
plänen und während der Planaufstellung nach 
den §§ 30 und 33 sind die §§ 17 bis 20 des Bun-
desnaturschutzgesetzes und die entsprechenden 
Vorschriften der Landesnaturschutzgesetze nicht 
anzuwenden. Auf Vorhaben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 sind 
die §§ 17 bis 20 Abs. 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes nicht anzuwenden; § 24 Abs. 2 Satz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt." 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

stück auf die Gemeinde über, wenn auf Er-
suchen der Gemeinde der Übergang des Eigen-
tums in das Grundbuch eingetragen ist. Führt 
die Gemeinde das Grundstück nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist dem mit der Ausübung 
des Vorkaufsrechts verfolgten Zweck zu, hat sie 
dem Verkäufer einen Betrag in Höhe des Unter-
schieds zwischen dem vereinbarten Kaufpreis 
und dem Verkehrswert zu zahlen. § 44 Abs. 3 
Satz 2 und 3, § 43 Abs. 2 Satz 1 sowie die §§ 121 
und 122 sind entsprechend anzuwenden. 

(4) In den Fällen des § 24 Abs. 1 Nr. 1 bestimmt 
die Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach den 
Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften 
Teils, wenn der Erwerb des Grundstücks für die 
Durchführung des Bebauungsplans erforderlich 
ist und es nach dem festgesetzten Verwendungs-
zweck enteignet werden könnte. Mit der Unan-
fechtbarkeit des Bescheids über die Ausübung 
des Vorkaufsrechts erlischt die Pflicht des 
Verkäufers aus dem Kaufvertrag, der Gemein-
de das Eigentum an dem Grundstück zu über-
tragen. In diesem Fall geht das Eigentum an 
dem Grundstück auf die Gemeinde über, wenn 
auf Ersuchen der Gemeinde der Übergang 
des Eigentums in das Grundbuch eingetragen 
ist." 

23. § 29 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 29 
Begriff des Vorhabens; 

Geltung von Rechtsvorschriften 

(1) unverändert 

 

(2) unverändert 

(3) Können die Erhaltungsziele oder der 
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung und der Europäischen Vogel-

,  Schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes durch Vorhaben, die nach § 34 zugelas-
sen werden, erheblich beeinträchtigt werden, 
sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzge-
setzes über die Zulässigkeit oder Durchführung 
von derartigen Eingriffen sowie über die . Einho-
lung der Stellungnahme der Kommission anzu-
wenden (Prüfung nach der Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie)." 
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24. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt: 

„(2) Im Geltungsbereich eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans nach § 12 ist ein 
Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebauungs-
plan nicht widerspricht und die Erschließung 
gesichert ist." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

25. § 31 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans kann befreit werden, wenn die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden 

und 

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Be-
freiung erfordern oder 

2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist 
oder 

3. die Durchführung des Bebauungsplans zu ei-
ner offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde 

und wenn die Abweichung auch unter Würdi-
gung nachbarlicher Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar ist." 

26. In § 33 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 1)" 
durch die Angabe „(§ 4)" ersetzt. 

27. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 	 . 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satz 1 wird die Nummer 3 wie folgt ge-
faßt: 

„3. einzelne Außenbereichsgrundstücke 
in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile einbeziehen, wenn die einbe-
zogenen Grundstücke durch die bauli-
che Nutzung des angrenzenden Be-
reichs entsprechend geprägt sind." 

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden durch die folgen-
den Sätze ersetzt: 

„Die Satzungen können miteinander 
verbunden werden. Die Satzungen nach 
Satz 1 Nr. 2 und 3 müssen mit einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung ver-
einbar sein; in ihnen können einzelne 
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1, 2 und 4 ge-
troffen werden. § 9 Abs. 6 ist entsprechend 
anzuwenden. Auf die Satzung nach Satz 1 
Nr. 3 sind ergänzend die §§ la  und 9 
Abs. la und 8 entsprechend anzuwen-
den."  

c) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Bei der Aufstellung der Satzungen nach 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 ist das vereinfachte 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

24. unverändert 

25. unverändert 

26. unverändert 

27. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Nummer 3 wie folgt ge-
faßt: 

„3. einzelne Außenbereichsflächen in die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
einbeziehen, wenn die einbezogenen 
Flächen durch die bauliche Nutzung 
des angrenzenden Bereichs entspre-
chend geprägt sind." 

bb) unverändert 

c) unverändert 
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Verfahren nach § 13 Nr. 2 und 3 entsprechend 
anzuwenden. Die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 
Nr. 3 bedarf der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde; § 6 Abs. 2 und 4 ist ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit 
die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt worden ist. 
Auf die Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 ist § 10 Abs. 3 entsprechend anzuwen-
den." 

28. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. der gartenbaulichen Erzeugung dient 
und mehr als einen untergeordneten 
Teil der Betriebsfläche einnimmt, ". 

bb) Die Nummer 3 wird aufgehoben. 

cc) Die bisherigen Nummern 4 bis 7 werden 
die Nummern 3 bis 6. 

b) Dem Absatz 2 werden die Wörter „und die Er-
schließung gesichert ist" angefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belan-
ge liegt insbesondere vor, wenn das Vor-
haben 

1. den Darstellungen des Flächennut-
zungsplans widerspricht, 

2. den Darstellungen eines Landschafts-
plans oder sonstigen Plans insbesonde-
re des Wasser-, Abfall- oder Immissions-
schutzrechts widerspricht, 

3. schädliche Umwelteinwirkungen her-
vorrufen kann oder ihnen ausgesetzt 
wird, 

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für 
Straßen oder andere Verkehrseinrich-
tungen, für Anlagen der Versorgung 
oder Entsorgung, für die Sicherheit oder 
Gesundheit oder für sonstige Aufgaben 
erfordert, 

5. Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftpflege, des Bodenschutzes, 
des Denkmalschutzes oder die natürli-
che Eigenart der L andschaft und ihren 
Erholungswert beeinträchtigt oder das 
Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur beeinträchtigt oder 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Er-
weiterung einer Splittersiedlung be-
fürchten Mt."  

bb) Satz 2 wird aufgehoben.  

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

28. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. einem Betrieb der gartenbaulichen 
Erzeugung dient,".  

bb) unverändert 

cc) unverändert 

b) unverändert 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belan-
ge liegt insbesondere vor, wenn das Vor-
haben 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur beeinträchtigt oder die 
Wasserwirtschaft gefährdet oder 

7. unverändert 

bb) unverändert 
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cc) Der bisherige Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Raumbedeutsame Vorhaben nach den 
Absätzen 1 und 2 . dürfen den Zielen der 
Raumordnung nicht widersprechen; öf-
fentliche Belange stehen raumbedeutsa-
men Vorhaben nach Absatz 1 nicht entge-
gen, soweit die Belange bei der Darstel-
lung dieser Vorhaben als Ziele der Raum-
ordnung in Plänen im Sinne der § § 8 oder 9 
des Raumordnungsgesetzes abgewogen 
worden sind." 

dd) Im bisherigen Satz 4 werden die Angabe 
„Nr.4 bis 7" durch die Angabe „Nr.2 
bis 6" ersetzt und die Wörter „und L andes-
planung" gestrichen. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. die Änderung der bisherigen 
Nutzung eines Gebäudes im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 unter 
folgenden Voraussetzungen: 

a) das Vorhaben dient einer 
zweckmäßigen Verwendung 
erhaltenswerter Bausubstanz, 

b) die äußere Gestalt des Gebäu-
des bleibt im wesentlichen ge-
wahrt, 

c) die Aufgabe der bisherigen 
Nutzung liegt nicht länger als 
fünf Jahre zurück, 

d) das Gebäude ist vor dem 
27. August 1996 zulässigerwei-
se errichtet worden, 

e) das Gebäude steht im räum-
lich-funktionalen Zusammen-
hang mit der Hofstelle des 
land- oder forstwirtschaftli-
chen Betriebes und 

f) es wird eine Verpflichtung 
übernommen, keine Neube-
bauung als Ersatz für die auf-
gegebene Nutzung vorzuneh-
men, es sei denn, die Neube-
bauung wird im Interesse der 
Entwicklung des Betriebes er-
forderlich, ". 

bbb) Die Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Neuerrichtung eines gleichar-
tigen Wohngebäudes an  gleicher 
Stelle unter folgenden Vorausset-
zungen: 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

cc) unverändert 

dd) unverändert 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. die Änderung der bisherigen 
Nutzung eines Gebäudes im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 unter 
folgenden Voraussetzungen: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) die Aufgabe der bisherigen 
Nutzung liegt nicht länger als 
sieben Jahre zurück, 

d) unverändert 

e) unverändert 

f) unverändert 

bbb) unverändert 
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a) das vorhandene Gebäude ist 
zulässigerweise errichtet wor-
den, 

b) das vorhandene Gebäude 
weist Mißstände oder Mängel 
auf, 

c) das vorhandene Gebäude wird 
seit längerer Zeit vom Eigen-
tümer selbst genutzt und 

d) Tatsachen rechtfertigen die 
Annahme, daß das neu errich-
tete Gebäude für den Eigen-
bedarf des bisherigen Eigen-
tümers oder seiner Familie ge-
nutzt wird; hat der Eigentümer 
das vorhandene Gebäude im 
Wege der Erbfolge von einem 
Voreigentümer erworben, der 
es seit längerer Zeit selbst ge-
nutzt hat, reicht es aus, wenn 
Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, daß das neu errichte-
te Gebäude für den Eigenbe-
darf des Eigentümers oder sei-
ner Familie genutzt wird, " . 

ccc) Die Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. die Erweiterung eines Wohnge-
bäudes auf bis zu höchstens zwei 
Wohnungen unter folgenden 
Voraussetzungen: 

a) das Gebäude ist zulässiger

-

weise errichtet worden, 

b) die Erweiterung ist im 
Verhältnis zum vorhandenen 
Gebäude und unter Berück-
sichtigung der Wohnbedürf-
nisse angemessen und 

c) bei der Errichtung einer wei-
teren Wohnung rechtfertigen 
Tatsachen die Annahme, daß 
das Gebäude vom bisherigen 
Eigentümer oder seiner Fami-
lie selbst genutzt wird,". 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

e) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässi-
gen Vorhaben sind in einer flächensparenden, 
die Bodenversiegelung auf das notwendige 
Maß begrenzenden und den Außenbereich 
schonenden Weise auszuführen. Die Bauge-
nehmigungsbehörde soll durch nach L andes-
recht vorgesehene Baulast oder in anderer 
Weise die Einhaltung der Verpflichtung nach 
Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe f sicherstellen. Im 
übrigen soll sie in den Fä llen des Absatzes 4 
sicherstellen, daß die bauliche oder sonstige 
Anlage nach Durchführung des Vorhabens 
nur in der vorgesehenen Art  genutzt wird. " 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

 

ccc) unverändert 

bb) unverändert 

e) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässi-
gen Vorhaben sind in einer flächensparenden, 
die Bodenversiegelung auf das notwendige 
Maß begrenzenden und den Außenbereich 
schonenden Weise auszuführen. Die Bauge-
nehmigungsbehörde soll durch nach Landes-
recht vorgesehene Baulast oder in anderer 
Weise die Einhaltung der Verpflichtung nach 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe f sicherstellen. 
Im übrigen soll sie in den Fällen des Absatzes 4 
Satz 1 sicherstellen, daß die bauliche oder son-
stige Anlage nach Durchführung des Vorha-
bens nur in der vorgesehenen A rt  genutzt 
wird. " 
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f) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Die Gemeinde kann für bebaute Berei-
che im Außenbereich, die nicht überwiegend 
landwirtschaftlich geprägt sind und in denen 
eine Wohnbebauung von einigem Gewicht 
vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, daß 
Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne 
des Absatzes 2 nicht entgegengehalten wer-
den kann, daß sie einer Darstellung im Flä-
chennutzungsplan über Flächen für die L and-
wirtschaft oder Wald widersprechen oder die 
Entstehung oder Verfestigung einer Splitter-
siedlung befürchten lassen. Die Satzung kann 
auch auf Vorhaben erstreckt werden, die klei-
neren Handwerks- und Gewerbebetrieben 
dienen. In der Satzung können nähere Bestim-
mungen über die Zulässigkeit getroffen wer-
den. Die Satzung muß mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vereinbar sein. 
Bei ihrer Aufstellung ist das vereinfachte Ver-
fahren nach § 13 Nr. 2 und 3 entsprechend an

-zuwenden. Die Satzung bedarf der Genehmi-
gung; § 6 Abs. 2 und 4 und § 10 Abs. 3 sind 
entsprechend anzuwenden. Von der Satzung 
bleibt die Anwendung des Absatzes 4 unbe-
rührt." 

29. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „ § 29 Satz 3" 
durch die Angabe „§ 29 Abs. 1" ersetzt; 
nach den Wörtern „der Bergaufsicht unter-
liegen" werden die Wörter „, sowie für 
Vorhaben, für die gesetzliche Planfeststel-
lungsverfahren vorgesehen sind" gestri-
chen. 

 
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Richtet sich die Zulässigkeit von Vorha-
ben nach § 30 Abs. 1 und 2, stellen die 
Länder sicher, daß die Gemeinde rechtzei-
tig vor Ausführung des Vorhabens über 
Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitpla

-

nung (§§ 14, 15) entscheiden kann." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die höhere Verwaltungsbehörde kann ein 
rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Ge-
meinde ersetzen. " 

30. § 38 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 38 
Bauliche Maßnahmen von überörtlicher 

Bedeutung auf Grund von Planfeststellungs

-

verfahren; öffentlich zugängliche 
Abfallentsorgungsanlagen 

Auf Planfeststellungsverfahren und sonstige 
Verfahren mit den Rechtswirkungen der Pl an

-feststellung für Vorhaben von überörtlicher Be-
deutung sowie auf die auf Grund des Bundes-Im

-

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

f) unverändert 

29. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Richtet sich die Zulässigkeit von Vorha-
ben nach § 30 Abs. 1, stellen die Länder si-
cher, daß die Gemeinde rechtzeitig vor 
Ausführung des Vorhabens über Maßnah-
men zur Sicherung der Bauleitplanung 
nach den §§ 14 und 15 entscheiden kann." 

b) unverändert 

30. " § 38 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 38 

Bauliche Maßnahmen von überörtlicher 
Bedeutung auf Grund von Planfeststellungs

-

verfahren; öffentlich zugängliche 
Abfallbeseitigungsanlagen 

Auf Planfeststellungsverfahren und sonstige 
Verfahren mit den Rechtswirkungen der Plan

-feststellung für Vorhaben von überörtlicher Be-
deutung sowie auf die auf Grund des Bundes-Im- 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7588 

Entwurf 

missionsschutzgesetzes für die Errichtung und 
den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfallentsor-
gungsanlagen geltenden Verfahren sind die §§ 29 
bis 37 nicht anzuwenden, wenn die Gemeinde 
beteiligt wird; städtebauliche Belange sind zu be-
rücksichtigen. Eine Bindung nach § 7 bleibt un-
berührt. § 37 Abs. 3 ist anzuwenden." 

31. § 40 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 13 werden die Wörter ,,,soweit 
Festsetzungen nicht nach anderen Vorschrif-
ten getroffen werden können" gestrichen. 

b) Die Nummer 14 wird wie folgt gefaßt: 

„ 14. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft". 

32. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 einge-
fügt: 

„(5) Über die Genehmigung ist binnen drei 
Monaten nach Eingang des Antrags bei der 
Umlegungsstelle zu entscheiden. Kann die 
Prüfung des Antrags in dieser Zeit nicht abge-
schlossen werden, ist die Frist vor ihrem Ab-
lauf in einem dem Antragsteller mitzuteilen-
den Zwischenbescheid uni den Zeitraum zu 
verlängern, der notwendig ist, um die Prüfung 
abschließen zu können. Die Verlängerung der 
in Satz 1 bezeichneten Frist darf höchstens 
drei Monate betragen. Die Genehmigung gilt 
als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist 
versagt wird. Gilt sie als erteilt, hat die Umle-
gungsstelle auf Antrag eines Beteiligten dar-
über ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis 
steht der Genehmigung gleich." 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

33. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze an-
gefügt: 

„Zu den vorweg auszuscheidenden Flächen 
gehören auch die Flächen zum Ausgleich im 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

missionsschutzgesetzes für die Errichtung und 
den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfallbesei-
tigungsanlagen geltenden Verfahren sind die 
§§ 29 bis 37 nicht anzuwenden, wenn die Ge-
meinde beteiligt wird; städtebauliche Bel ange 
sind zu berücksichtigen. Eine Bindung nach § 7 
bleibt unberührt. § 37 Abs. 3 ist anzuwenden. " 

31. § 40 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 7 werden die Wörter ,,Abfallent-
sorgung und Abwasserbeseitigung" durch 
die Wörter ,,Abfall- und Abwasserbeseiti-
gung" ersetzt und nach dem Wort  ,,Abwasser-
beseitigung" die Wörter ", einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser," eingefügt. 

b) unverändert 

c) Die Nummer 14 wird wie folgt gefaßt: 

„ 14. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft" . 

32. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden nach den Wörtern ,,ge-
nehmigt worden" die Wörter "oder auf 
Grund eines anderen baurechtlichen Verfah-
rens zulässig" eingefügt. 

b) unverändert 

c) unverändert 

33. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze an
-gefügt: 

„Zu den vorweg auszuscheidenden Flächen 
gehören auch die Flächen zum Ausgleich im 



Drucksache 13/75e 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf 

Sinne des § la Abs. 5 für die in Satz 1 genann-
ten Anlagen. Grünflächen nach Satz 1 Nr. 2 
können auch bauflächenbedingte Flächen 
zum Ausgleich im Sinne von § la Abs. 5 um-
fassen. " 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wo rt 
 „können" die Wörter „einschließlich der Flä-

chen zum Ausgleich im Sinne des § la Abs. 5" 
eingefügt. 

34. In § 57 Satz 2 werden nach den Wörtern „den 
sein früheres Grundstück" die Wörter „auch un-
ter Berücksichtigung der Pflicht zur Bereitstel-
lung von Flächen zum Ausgleich im Sinne des 
§ la Abs. 5" eingefügt. 

35. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „nach 
Möglichkeit Grundstücke" die Wörter „ein-
schließlich Flächen zum Ausgleich im Sinne 
des § la Abs. 5" eingefügt. 

b) In Absatz 9 werden die Wörter „oder ein Ab-
bruchgebot" durch die Wörter „oder ein Rück-
bau- oder Entsiegelungsgebot" ersetzt. 

36. In § 61 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wo rt  „Ga-
ragen" die Wörter „, Flächen zum Ausgleich im 
Sinne des § la Abs. 5" eingefügt. 

37. In § 86 Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Semikolon 
die Wörter „hierzu zählen auch Rückübertra-
gungsansprüche nach dem Vermögensgesetz;" 
eingefügt. 

38. In § 108 Abs. 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die 
Wörter „Bedenken und" gestrichen. 

39. In § 123 Abs. 2 wird nach dem Wort  Verkehrs" 
das Wort  „kostengünstig" eingefügt. 

40. Dem Ersten Kapitel wird folgender Teil angefügt: 

„Siebter Teil 
Maßnahmen für den Naturschutz 

§ 135a 
Pflichten des Vorhabenträgers; 

Durchführung durch die Gemeinde; 
Kostenerstattung 

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § la Abs. 5 sind vom Vorhabenträ-
ger durchzuführen. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

Sinne des § la Abs. 3 für die in Satz 1 genann-
ten Anlagen. Grünflächen nach Satz 1 Nr. 2 
können auch bauflächenbedingte Flächen 
zum Ausgleich im Sinne von § la Abs. 3 um-
fassen. " 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wo rt  
„können" die Wörter „einschließlich der Flä-
chen zum Ausgleich im Sinne des § la Abs. 3" 
eingefügt. 

34. In § 57 Satz 2 werden nach den Wörtern „den 
sein früheres Grundstück" die Wörter „auch un-
ter Berücksichtigung der Pflicht zur Bereitstel-
lung von Flächen zum Ausgleich im Sinne des 
§ la Abs. 3" eingefügt. 

35. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „nach 
Möglichkeit Grundstücke" die Wörter „ein-
schließlich Flächen zum Ausgleich im Sinne 
des § la Abs. 3" eingefügt. 

b) unverändert 

36. In § 61 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wo rt  „Ga-
ragen" die Wörter „, Flächen zum Ausgleich im 
Sinne des § la Abs. 3" eingefügt. 

37. unverändert 

37a. In § 95 Abs. 3 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort 
"Abbruch" durch das Wort "Rückbau" ersetzt. 

37b. In § 100 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „Abbruch" 
durch das Wort „Rückbau" ersetzt. 

38. unverändert 

39. unverändert 

39a. § 125 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so 
dürfen diese Anlagen nur hergestellt werden, 
wenn sie den in § 1 Abs. 4 bis 6 bezeichneten 
Anforderungen entsprechen." 

40. Dem Ersten Kapitel wird folgender Teil angefügt: 

„Siebter Teil 
Maßnahmen für den Naturschutz 

§135a 
Pflichten des Vorhabenträgers; 

Durchführung durch die Gemeinde; 
Kostenerstattung 

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § la Abs. 3 sind vom Vorhabenträ-
ger durchzuführen. 
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(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an an-
derer Stelle den Grundstücken nach § 9 Abs. la 

 zugeordnet sind, soll die Gemeinde diese anstelle 
und auf Kosten der Vorhabenträger oder der Ei-
gentümer der Grundstücke durchführen und 
auch die hierfür erforderlichen Flächen bereit-
stellen, sofern dies nicht auf andere Weise gesi-
chert ist. Die Maßnahmen zum Ausgleich können 
bereits vor den Baumaßnahmen durchgeführt 
werden. 

(3) Die Kosten können geltend gemacht wer-
den, sobald die Grundstücke, auf denen Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts oder des Landschaftsbildes zu erwar-
ten sind, baulich oder gewerblich genutzt wer- 
den dürfen. Die Gemeinde erhebt zur Deckung 
ihres Aufwands für Maßnahmen zum Ausgleich 
einschließlich der Bereitstellung hierfür erforder-
licher Flächen einen Kostenerstattungsbetrag. 
Die Erstattungspflicht entsteht mit der Herstel-
lung der Maßnahmen zum Ausgleich durch die 
Gemeinde. Der Betrag ruht als öffentliche Last 
auf dem Grundstück. 

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über 
kommunale Beiträge einschließlich der Billig-
keitsregelungen sind entsprechend anzuwenden. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Geltendmachung des Kostenerstattungsbetrags 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 135 b 
Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung 

Soweit die Gemeinde Maßnahmen zum Aus-
gleich nach § 135a Abs. 2 durchführt, sind die 
Kosten auf die zugeordneten Grundstücke zu 
verteilen. Verteilungsmaßstäbe sind 

1. die überbaubare Grundstücksfläche, 

2. die zulässige Grundfläche, 

3. die zu erwartende Versiegelung oder 

4. die Schwere der zu erwartenden Beeinträchti-
gungen. 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander 
verbunden werden. 

§ 135c 
Satzungsrecht 

Die Gemeinde kann durch Satzung regeln 

1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Maß-
nahmen zum Ausgleich entsprechend den 
Festsetzungen eines Bebauungsplans, 

2. den Umfang der Kostenerstattung nach § 135a; 
dabei ist § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und 
Satz 2 entsprechend anzuwenden, 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an an-
derer Stelle den Grundstücken nach § 9 Abs. la 

 zugeordnet sind, soll die Gemeinde diese anstelle 
und auf Kosten der Vorhabenträger oder der Ei-
gentümer der Grundstücke durchführen und 
auch die hierfür erforderlichen Flächen bereit-
stellen, sofern dies nicht auf andere Weise gesi-
chert ist. Die Maßnahmen zum Ausgleich können 
bereits vor den Baumaßnahmen und der Zuord-
nung durchgeführt werden. 

(3) Die Kosten können geltend gemacht wer-
den, sobald die Grundstücke, auf denen Ein-
griffe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich 
genutzt werden dürfen. Die Gemeinde erhebt 
zur Deckung ihres Aufwands für Maßnahmen 
zum Ausgleich einschließlich der Bereitstellung 
hierfür erforderlicher Flächen einen Kostener-
stattungsbetrag. Die Erstattungspflicht entsteht 
mit der Herstellung der Maßnahmen zum Aus-
gleich durch die Gemeinde. Der Betrag ruht als 
öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über 
kommunale Beiträge einschließlich der Billig-
keitsregelungen sind entsprechend anzuwen-
den. 

§ 135b 
Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung 

Soweit die Gemeinde Maßnahmen zum Aus-
gleich nach § 135a Abs. 2 durchführt, sind die 
Kosten auf die zugeordneten Grundstücke zu 
verteilen. Verteilungsmaßstäbe sind 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. die Schwere der zu erwartenden Eingriffe. 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander 
verbunden werden. 

§ 135c 
Satzungsrecht 

Die Gemeinde kann durch Satzung regeln 

1. unverändert 

2. unverändert 
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3. die Art  der Kostenermittlung und die Höhe 
des Einheitssatzes entsprechend § 130, 

4. die Verteilung der Kosten nach § 135b ein-
schließlich einer Pauschalierung der Schwere 
der zu erwartenden Beeinträchtigungen nach 
Biotop- und Nutzungstypen, 

5. die Voraussetzungen für die Anforderung von 
Vorauszahlungen, 

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags. " 

41. § 139 Abs. 4 wird aufgehoben. 

42. § 141 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden 
Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 
über die Beteiligung und Mitwirkung der Betrof-
fenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung 
und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger An-
wendung; ab diesem Zeitpunkt ist § 15 auf Anträ-
ge auf Durchführung eines Vorhabens im Sinne 
des § 29 Abs. 1 und auf Beseitigung einer bauli- 
chen Anlage entsprechend anzuwenden. Mit der 
förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets 
wird ein Bescheid über die Zurückstellung des 
Baugesuchs sowie des Gesuchs über die Beseiti-
gung einer baulichen Anlage nach Satz 1 zweiter 
Halbsatz unwirksam." 

43. In § 142 Abs. 4 werden die Wörter „(vereinfach-
tes Verfahren); " durch die Wörter „ (vereinfachtes 
Sanierungsverfahren);" ersetzt. 

44. § 143 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Bekanntmachung der Sanierungssatzung, 
Sanierungsvermerk". 

b) Absatz 1 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und wie 
folgt gefaßt: 

„ (1) Die Gemeinde hat  die Sanierungs-
satzung ortsüblich bekanntzumachen. Sie 
kann auch ortsüblich bekanntmachen, daß 
eine Sanierungssatzung beschlossen worden 
ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend an

-zuwenden. In der Bekanntmachung nach 
Satz 1 und Satz 2 ist - außer im vereinfachten 
Sanierungsverfahren - auf die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts hinzuweisen. Mit der 
Bekanntmachung wird die Sanierungssatzung 
rechtsverbindlich." 

d) Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben. 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2.  

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

3. unverändert 

4. die Verteilung der Kosten nach § 135b ein-
schließlich einer Pauschalierung der Schwere 
der zu erwartenden Eingriffe nach Biotop- 
und Nutzungstypen, 

5. unverändert 

6. unverändert 

41. unverändert 

42. § 141 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden 
Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 
über die Beteiligung und Mitwirkung der Betrof-
fenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung 
und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger An-
wendung; ab diesem Zeitpunkt ist § 15 auf die 
Durchführung eines Vorhabens im Sinne des § 29 
Abs. 1 und auf die Beseitigung einer baulichen 
Anlage entsprechend anzuwenden. Mit der förm-
lichen Festlegung des Sanierungsgebiets wird 
ein Bescheid über die Zurückstellung des Bauge-
suchs sowie ein Bescheid über die Zurückstel-
lung der Beseitigung einer baulichen Anlage 
nach Satz 1 zweiter Halbsatz unwirksam. " 

43. unverändert 

44. § 143 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

 

b) unverändert 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und wie 
folgt gefaßt: 

„(1) Die Gemeinde hat die Sanierungs-
satzung ortsüblich bekanntzumachen. Sie 
kann auch ortsüblich bekanntmachen, daß 
eine Sanierungssatzung beschlossen worden 
ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend an-
zuwenden. In der Bekanntmachung nach den 
Sätzen 1 und 2 ist - außer im vereinfachten 
Sanierungsverfahren - auf die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts hinzuweisen. Mit der 
Bekanntmachung wird die Sanierungssatzung 
rechtsverbindlich." 

d) unverändert 

e) unverändert 
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45. § 144 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Genehmigungspflichtige Vorhaben und 
Rechtsvorgänge". 

b) In Absatz 1 wird die bisherige Nummer 2 ge-
strichen und die bisherige Nummer 3 wird 
Nummer 2. 

c) In Absatz 2 werden der Punkt am Ende durch 
ein Semikolon ersetzt und die folgenden Num-
mern 4 und 5 angefügt: 

„4. die Begründung, Änderung oder Aufhe-
bung einer Baulast; 

5. die Teilung eines Grundstücks." 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr. 1 
bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme 
der gesetzlichen Erbfolge; ". 

bb) Die Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 
und Absatz 2, die Zwecken der Lan

-desverteidigung dienen; ". 

cc) Die Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines 
in ein Verfahren im Sinne des § 38 ein-
bezogenen Grundstücks durch den 
Bedarfsträger." 

46. § 145 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 51 Abs. 5 Satz 2 bis 4 ist entsprechend an-
zuwenden." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn Grund zur Annahme besteht, daß 
das Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließ-
lich der Teilung eines Grundstücks oder die 
damit erkennbar bezweckte Nutzung die 
Durchführung der Sanierung unmöglich ma-
chen oder wesentlich erschweren oder den 
Zielen und Zwecken der Sanierung zuwider-
laufen würde." 

c) In Absatz 3 wird in Nummer 2 die Angabe 
„§ 144 Abs. 1 Nr. 3" durch die Angabe „§ 144 
Abs. 1 Nr. 2" ersetzt. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

45. § 144 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) In Nummer 3 werden nach den Wörtern 
„genehmigt worden" die Wörter „oder 
auf Grund eines anderen baurechtlichen 
Verfahrens zulässig" eingefügt.' 

cc) unverändert 

dd) unverändert 

46. unverändert 
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d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 144 Abs. 1 
Nr. 1 und 3" durch die Angabe „§ 144 
Abs. 1" ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Die Genehmigung kann auch vom Ab-
schluß eines städtebaulichen Vertrags ab-
hängig gemacht werden, wenn dadurch 
Versagungsgründe im Sinne des Absatzes 
2 ausgeräumt werden." 

e) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 
sind entsprechend anzuwenden. " 

f) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Das Grundbuchamt darf Eintragungen 
auf Grund eines Rechtsvorgangs nach § 144 
Abs. 2 in das Grundbuch erst vornehmen, 
wenn der Genehmigungsbescheid vorgelegt 
ist. Ist für einen Rechtsvorgang nach § 144 
Abs. 2 eine Genehmigung nicht erforderlich 
oder gilt sie als erteilt, hat die Gemeinde auf 
Antrag eines Beteiligten darüber ein Zeugnis 
auszustellen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn 
die Genehmigung nach § 144 Abs. 3 allgemein 
erteilt ist. Das Zeugnis steht der Genehmigung 
gleich. Ist in den in Satz 1 genannten Fällen 
eine Eintragung in das Grundbuch ohne Ge-
nehmigung vorgenommen worden, kann die 
Gemeinde, falls die Genehmigung erforderlich 
war, das Grundbuchamt um die Eintragung ei-
nes Widerspruchs ersuchen; § 53 Abs. 1 der 
Grundbuchordnung bleibt unberührt. Ein 
nach Satz 5 eingetragener Widerspruch ist zu 
löschen, wenn die Gemeinde darum ersucht 
oder wenn die Genehmigung erteilt ist." 

g) Absatz 7 wird aufgehoben. 

47. § 146 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 146 

Durchführung 

(1) Die Durchführung umfaßt die Ordnungs-
maßnahmen und die Baumaßnahmen innerhalb 
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, die 
nach den Zielen und Zwecken der Sanierung er-
forderlich sind. 

(2) Auf Grundstücken, die den in § 26 Nr. 2 be-
zeichneten Zwecken dienen, und auf den in § 26 
Nr. 3 bezeichneten Grundstücken dürfen im Rah-
men städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen ein-
zelne Ordnungs- und Baumaßnahmen nur mit 
Zustimmung des Bedarfsträgers durchgeführt 
werden. Der Bedarfsträger soll seine Zustim-
mung erteilen, wenn auch unter Berücksichti-
gung seiner Aufgaben ein überwiegendes öffent-
liches Interesse an der Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahmen besteht. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

47. unverändert 
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(3) Die Gemeinde kann die Durchführung der 
Ordnungsmaßnahmen und die Errichtung oder 
Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
auf Grund eines Vertrags ganz oder teilweise 
dem Eigentümer überlassen. Ist die zügige und 
zweckmäßige Durchführung der vertraglich 
übernommenen Maßnahmen nach Satz 1 durch 
einzelne Eigentümer nicht gewährleistet, hat die 
Gemeinde insoweit für die Durchführung der 
Maßnahmen zu sorgen oder sie selbst zu über-
nehmen. " 

48. § 147 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird ge-
strichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Als Ordnungsmaßnahme gilt auch die 
Bereitstellung von Flächen und die Durch-
führung von Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § 1a  Abs. 5, soweit sie gemäß 
§ 9 Abs. la  an anderer Stelle den Grund-
stücken, auf denen Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind, ganz oder teilweise zuge-
ordnet sind. " 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

49. In § 148 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § la Abs. 5, soweit 
sie auf den Grundstücken durchgeführt werden, 
auf denen Beeinträchtigungen der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts oder des Landschafts-
bildes zu erwarten sind." 

50. § 149 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Erfordernis, die städtebauliche Sanierungs-
maßnahme innerhalb eines absehbaren Zeit-
raums durchzuführen, bleibt unberüh rt. " 

51. In § 152 werden die Wörter „im vereinfachten 
Verfahren" durch die Wörter „im vereinfachten 
Sanierungsverfahren" ersetzt. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

48. § 147 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Als Ordnungsmaßnahme gilt auch die 
Bereitstellung von Flächen und die Durch-
führung von Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § la  Abs. 3, soweit sie gemäß 
§ 9 Abs. la  an anderer Stelle den Grund-
stücken, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, ganz oder 
teilweise zugeordnet sind. " 

b) unverändert 

49. In § 148 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § la  Abs. 3, soweit 
sie auf den Grundstücken durchgeführt werden, 
auf denen Eingriffe in Natur und Landscha ft  zu 
erwarten sind. " 

50. § 149 wird wie folgt geändert 

a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Erfordernis, die städtebauliche Sanie-
rungsmaßnahme innerhalb eines absehba-
ren Zeitraums durchzuführen, bleibt unbe-
rührt." 

b) Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Die höhere Verwaltungsbehörde kann 
von der Gemeinde Ergänzungen oder Ande-
rungen der Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht verlangen. Sie hat für ein wirtschaftlich 
sinnvolles Zusammenwirken der Gemeinde 
und der anderen Träger öffentlicher Belange 
bei der Durchführung ihrer Maßnahmen zu 
sorgen und die Gemeinde bei der Beschaf-
fung von Förderungsmitteln aus öffentlichen 
Haushalten zu unterstützen." 

51. unverändert 
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52. § 154 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 2 gilt entsprechend für die Anwendung 
der Vorschrift über die Erhebung von Kosten

-

erstattungsbeträgen im Sinne des § 135a 
Abs. 3." 

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Gemeinde kann die Ablösung im ganzen 
vor Abschluß der Sanierung zulassen; dabei 
kann zur Deckung von Kosten der Sanierungs-
maßnahme auch ein höherer Betrag als der 
Ausgleichsbetrag vereinbart werden. " 

53. § 155 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Nummer 2 wie folgt ge-
faßt: 

„2. die Bodenwerterhöhungen . des Grund-
stücks, die der Eigentümer zulässigerwei-
se durch eigene Aufwendungen bewirkt 
hat; soweit der Eigentümer gemäß § 146 
Abs. 3 Ordnungsmaßnahmen durchge-
führt oder Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 errichtet oder geändert hat, 
sind jedoch die ihm entstandenen Kosten 
anzurechnen,": 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von 
der Erhebung des Ausgleichsbetrags ganz 
oder teilweise absehen, wenn dies im öffent-
lichen Interesse oder zur Vermeidung unbilli

-

ger Härten geboten ist. Die Freistellung kann 
auch vor Abschluß der Sanierung erfolgen." 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ord-
nungsmaßnahmen oder Kosten für die Errich-
tung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 entstanden, hat die Gemeinde sie 
ihm zu erstatten, soweit sie über den nach 
§ 154 und Absatz 1 ermittelten Ausgleichsbe-
trag hinausgehen und die Erstattung nicht ver-
traglich ausgeschlossen wurde." 

54. Dem § 156 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Entsprechendes gilt für Kostenerstattungsbeträ-
ge im Sinne des § 135a Abs. 3." 

55. Nach § 156 wird folgender § 156a . eingefügt: 

„§ 156a 
Kosten und Finanzierung 
der Sanierungsmaßnahme . 

(1) Ergibt sich nach der Durchführung  der 
städtebaulichen Sanierungsmaßname und der 
Übertragung eines Treuhandvermögens des 
Sanierungsträgers auf die Gemeinde bei ihr ein 
Überschuß der bei der Vorbereitung und Durch-
führung der städtebaulichen Sanierungsmaß- 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

52. unverändert 

53. unverändert 

54. unverändert 

55. unverändert 
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nahme erzielten Einnahmen über die hierfür getä-
tigten Ausgaben, so ist dieser Überschuß auf die 
Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen 
Grundstücke zu verteilen. Maßgebend sind die 
Eigentumsverhältnisse bei der Bekanntmachung 
des Beschlusses über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets. Ist nach diesem Zeitpunkt 
das Eigentum gegen Entgelt übertragen worden, 
so steht der auf das Grundstück entfallende Anteil 
dem früheren Eigentümer und dem Eigentümer, 
der zu einem Ausgleichsbetrag nach § 154 heran-
gezogen worden ist, je zur Hälfte zu. 

(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfal-
lenden Anteile des Überschusses sind nach dem 
Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke im 
Sinne des § 154 Abs. 2 zu bestimmen. 

(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des 
Überschusses Zuschüsse abzuziehen, die ihr oder 
Eigentümern aus Mitteln eines anderen öffent-
lichen Haushalts zur Deckung von Kosten der 
Vorbereitung oder Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahme gewährt worden sind. Im übri-
gen bestimmt sich das Verfahren zur Verteilung 
des Überschusses nach landesrechtlichen Rege-
lungen. " 

56. § 162 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Gemeinde kann auch ortsüblich be-
kanntmachen, daß eine Satzung zur Auf-
hebung der förmlichen Festlegung des Sa-
nierungsgebiets beschlossen worden ist; § 10 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwen-
den. " 

57. § 163 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Mit der Erklärung entfällt die Anwendung der 
§§ 144, 145 und 153 für dieses Grundstück." 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

56. unverändert 

57. unverändert 

57a. Nach § 164 wird folgender Sechster Abschnitt 
eingefügt: 

„Sechster Abschnitt 
Städtebauförderung 

§ 164 a 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 

(1) Zur Deckung der Kosten der einheitlichen 
Vorbereitung und . zügigen Durchführung der 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme als Ein-
heit (Gesamtmaßnahme) werden Finanzierungs-
und Förderungsmittel (Städtebauförderungsmit-
tel) eingesetzt. Für Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Sanierung, deren Finanzierung 
oder Förderung auf anderer gesetzlicher 
Grundlage beruht, sollen die in den jeweiligen 
Haushaltsgesetzen zur Verfügung gestellten Fi-
nanzierungs- oder Förderungsmittel so einge-
setzt werden, daß die Maßnahmen im Rahmen 
der Sanierung durchgeführt werden können. 
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(2) Städtebauförderungsmittel können einge-
setzt werden für 

1. die Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen 
(§ 140), 

2. die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen 
nach § 147 einschließlich Entschädigungen, 
soweit durch sie kein bleibender Gegenwert 
erlangt wird; zu den Kosten der Ordnungs-
maßnahmen gehören nicht die persönlichen 
oder sachlichen Kosten der Gemeindeverwal-
tung, 

3. die Durchführung von Baumaßnahmen nach 
§148, 

4. die Gewährung einer angemessenen Vergü-
tung von nach Maßgabe dieses Gesetzes be-
auftragten Dritten, 

5. die Verwirklichung des Sozialplans nach 
§ 180 sowie die Gewährung eines Härteaus-
gleichs nach § 181. 

(3) Städtebauförderungsmittel können für Mo-
dernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
im Sinne des § 177 eingesetzt werden. Soweit 
nichts anderes vereinbart ist, gilt dies auch für 
entsprechende Maßnahmen, zu deren Durchfüh-
rung sich der Eigentümer gegenüber der Ge-
meinde vertraglich verpflichtet hat, sowie für 
darüber hinausgehende Maßnahmen, die der 
Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten 
Verwendung eines Gebäudes dienen, das wegen 
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder 
städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll. 

§ 164 b 

Verwaltungsvereinbarung 

(1) Der Bund kann zur Förderung städtebauli-
cher Sanierungsmaßnahmen nach Artikel 104 a 
Abs. 4 des Grundgesetzes den Ländern nach 
Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes Fi-
nanzhilfen für Investitionen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände nach einem in gleicher Wei-
se geltenden, allgemeinen und sachgerechten 
Maßstab gewähren. Der Maßstab und das Nähe-
re für den Einsatz der Finanzhilfen werden 
durch Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern festgelegt. 

(2) Schwerpunkt für den Einsatz solcher Fi-
nanzhilfen sind 

1. die Stärkung von Innenstädten und Ortsteil-
zentren in ihrer städtebaulichen Funktion un-
ter besonderer Berücksichtigung des Woh-
nungsbaus sowie der Belange des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege, 

2. die Wiedernutzung von Flächen, insbesonde-
re der in Innenstädten brachliegenden Indu-
strie-, Konversions- oder Eisenbahnflächen, 
zur Errichtung von Wohn- und Arbeitsstätten, 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen un-
ter Berücksichtigung ihrer funktional sinn-
vollen Zuordnung (Nutzungsmischung) sowie 
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58. § 165 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen 
Festlegung des städtebaulichen Entwick-
lungsbereichs die vorbereitenden Untersu-
chungen durchzuführen oder zu veranlassen, 
die erforderlich sind, um Beurteilungsunter-
lagen über die Festlegungsvoraussetzungen 
nach Absatz 3 zu gewinnen. Die §§ 137 bis 141 
sind entsprechend anzuwenden." 

b) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 35 
Abs. 1 Nr. 6" durch die Angabe „§ 35 Abs. 1 
Nr. 5" ersetzt. 

c) Absatz 8 wird wie folgt gefaßt: 

„ (8) Die Entwicklungssatzung ist zusammen 
mit der Erteilung der Genehmigung ortsüblich 
bekanntzumachen. Die Gemeinde kann sich 
auch auf die ortsübliche Bekanntmachung der 
Erteilung der Genehmigung beschränken; § 10 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzu-
wenden. In der Bekanntmachung nach den 
Sätzen 1 und 2 ist auf die Genehmigungs-
pflicht nach den §§ 144, 145 und 153 Abs. 2 
hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird 
die Entwicklungssatzung rechtsverbindlich." 

59. § 166 Abs. 3 Satz 5 wird aufgehoben. 

60. § 167 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde; 
Entwicklungsträger". 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung 
von Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung 
oder Durchführung der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme obliegen, eines geeigne-
ten Beauftragten, insbesondere eines Entwick-
lungsträgers, bedienen. § 157 Abs. 1 Satz 2 
und § 158 sind entsprechend anzuwenden." 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die 
Absätze 2 und 3. 

61. § 168 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestri-
chen. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 
„Die Vorschrift des § 145 Abs. 5 Satz 2 bis 5 
ist entsprechend anzuwenden. " 

b) Absatz 2 wird aufgehoben.  

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

von umweltschonenden, kosten- und flächen-
sparenden Bauweisen, 

3. städtebauliche Maßnahmen zur Behebung so-
zialer Mißstände." 

58. unverändert 

59. unverändert 

60. unverändert 

61. unverändert 
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62. § 169 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 1 werden die folgenden neuen 
Nummern 1 und 2 vorangestellt: 

„1. die §§ 137, 138 und 139 (Beteiligung und 
Mitwirkung der Betroffenen; Auskunfts-
pflicht; Beteiligung und Mitwirkung öf-
fentlicher Aufgabenträger), 

2. § 142 Abs. 2 (Ersatz- und Ergänzungsge-
biete)," 

b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 3 und 
wie folgt gefaßt: 

„3. die §§ 144 und 145 (Genehmigungspflich-
tige, Vorhaben und Rechtsvorgänge; Ge-
nehmigung),".  

c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 4 und 
wie folgt gefaßt: 

„4. die §§ 146 bis 148 (Durchführung; Ord

-

nungsmaßnahmen; Baumaßnahmen),". 

d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5 und 
wie folgt gefaßt: 

„5. die §§ 150 und 151 (Ersatz für Änderungen 
von Einrichtungen, die der öffentlichen 
Versorgung dienen; Abgaben- und Ausla-
genbefreiung),". 

e) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 6. 

f) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 7 und 
wie folgt gefaßt: 

„7. die §§ 154 bis 156 (Ausgleichsbetrag des 
Eigentümers; Anrechnung auf den Aus-
gleichsbetrag, Absehen; Überleitungsvor-
schriften zur förmlichen Festlegung),". 

g) Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden die 
Nummern 8 und 9. 

63. In § 170 Satz 4 wird die Angabe „ 143 Abs. 1, 2 
und 4" durch die Angabe „143" ersetzt. 

64. Dem § 171 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ergibt sich nach der Durchführung der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme und der 
Übertragung eines Treuhandvermögens des Ent-
wicklungsträgers auf die Gemeinde bei ihr ein 
Überschuß der bei der Vorbereitung und Durch-
führung der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme erzielten Einnahmen über die hierfür ge-
tätigten Ausgaben, so ist dieser Überschuß in 
entsprechender Anwendung des § 156a zu ver-
teilen. " 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

62. § 169 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) unverändert 

f) unverändert 

g) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 8. 

h) Nach Nummer 8 wird folgende neue 
Nummer 9 eingefügt: 

„9. die §§ 164 a und 164 b (Einsatz von Städte-
bauförderungsmitteln; Verwaltungsver-
einbarung),". 

i) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 10. 

63. unverändert 

64. unverändert 
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65. Die Überschrift vor § 172 wird wie folgt gefaßt: 

„Dritter Teil 
Erhaltungssatzung; 

Sicherung von Fremdenverkehrsfunktionen; 
städtebauliche Gebote 

Erster Abschnitt 
Erhaltungssatzung und Sicherung 
von Fremdenverkehrsfunktionen". 

66. § 172 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn 
auch unter Berücksichtigung des Allgemein-
wohls die Erhaltung der baulichen Anlage 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. " 

b) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Wird in den Fällen des Satzes 2 die Genehmi-
gung versagt, ist § 173 Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden. " 

67. In § 175 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „oder 
ein Abbruchgebot (§ 179)" durch die Wörter 
„oder ein Rückbau- oder Entsiegelungsgebot 
(§ 179)" ersetzt. 

68. § 179 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Rückbau- und Entsiegelungsgebot". 

b) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die sonstige 
Wiedernutzbarmachung von dauerhaft nicht 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

65. unverändert 

66. § 172 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Abbruch" 
durch das Wort „Rückbau" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Ist der Beschluß über die Aufstellung 
einer Erhaltungssatzung gefaßt und ortsüb-
lich bekanntgemacht, ist § 15 Abs. 1 auf die 
Durchführung eines Vorhabens im Sinne von 
Absatz 1 entsprechend anzuwenden." 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 
liegt eine genehmigungspflichtige Änderung 
einer baulichen Anlage nicht vor, 

1. wenn die Maßnahme den bauordnungs-
rechtlichen Mindestanforderungen Rech-
nung trägt, oder 

2. wenn die Maßnahme der Herstellung des 
zeitgemäßen Ausstattungszustands einer 
durchschnittlichen Wohnung dient, soweit 
mit ihr kein wesentlicher Eingriff in die 
Bausubstanz verbunden ist. 

Im übrigen darf die Genehmigung nur ver-
sagt werden, wenn die Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. 
Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn 
auch unter Berücksichtigung des Allge-
meinwohls die Erhaltung der baulichen An-
lage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Wird in den Fällen des Satzes 3 die Genehmi-
gung versagt, ist § 173 Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden. " 

d) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Absatz 4 Satz 3 und 4 ist anzuwenden." 

67. unverändert 

68. unverändert 
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mehr genutzten Flächen, bei denen der durch 
Bebauung oder Versiegelung beeinträchtigte 
Boden in seiner Leistungsfähigkeit erhalten 
oder wiederhergestellt werden soll; die sonsti-
ge Wiedernutzbarmachung steht der Beseiti-
gung nach Satz 1 gleich. " 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wo rt  „Abbruchge-
bot" durch die Wörter „Rückbau- oder Entsie-
gelungsgebot" ersetzt. 

69. § 200 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Grundstücke; Teilung eines Grundstücks; 
Rechte an Grundstücken". 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt: 

„ (2) Teilung ist die dem Grundbuchamt ge-
genüber abgegebene oder sonstwie erkennbar 
gemachte Erklärung des Eigentümers, daß 
ein Grundstücksteil grundbuchmäßig abge-
schrieben und als selbständiges Grundstück 
oder als ein Grundstück zusammen mit ande-
ren Grundstücken oder . mit Teilen anderer 
Grundstücke eingetragen werden so ll . " 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3, 

70. Nach § 200 wird folgender § 200a eingefügt: 
„§ 200a 

Ersatzmaßnahmen 
nach den Landesnaturschutzgesetzen 

Darstellungen für Flächen zum Ausgleich und 
Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1 a Abs. 5 umfas-
sen auch Ersatzmaßnahmen nach den Vorschrif-
ten der Landesnaturschutzgesetze." 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

68a. Im Dritten Kapitel wird in der Überschrift des 
Zweiten Teils das Wort „Wirksamkeitsvoraus-
setzungen" durch das Wort „Planerhaltung" er-
setzt. 

69. § 200 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Grundstücke; Teilung eines Grundstücks; 
Rechte an  Grundstücken; Baulandkataster" 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Gemeinde kann sofort Oder in ab-
sehbarer Zeit bebaubare Flächen in Karten 
oder Listen auf der Grundlage eines Lage-
plans erfassen, der Flur- und Flurstücksnum-
mern, Straßennamen und Angaben zur 
Grundstücksgröße enthält (Baulandkataster). 
Sie kann die Flächen in Karten oder Listen 
veröffentlichen, soweit der Grundstücks-
eigentümer nicht widersprochen hat. Die Ge-
meinde hat ihre Absicht zur Veröffentlichung 
einen Monat vorher öffentlich bekanntzuge-
ben und dabei auf das Widerspruchsrecht der 
Grundstückseigentümer hinzuweisen." 

70. Nach § 200 wird folgender § 200a eingefügt: 

„ § 200 a 
Ersatzmaßnahmen 

nach den Landesnaturschutzgesetzen 
Darstellungen für Flächen zum Ausgleich und 

Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1 a Abs. 3 umfas-
sen auch Ersatzmaßnahmen nach den Vorschrif-
ten der Landesnaturschutzgesetze. Ein unmittel-
barer räumlicher Zusammenhang zwischen Ein-
griff und Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit 
dies mit einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung und den Zielen der Raumordnung so-
wie des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge vereinbar ist." 
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71. In § 203 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wo rt 
 „Genehmigungs-" das Komma und das Wort 
 „Anzeige-" gestrichen. 

72. In § 204 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „und 
Landesplanung" gestrichen. 

73. § 205 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wo rt 
 „Raumordnung" die Wörter „und Landes-

planung" gestrichen. 

b) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Be-
denken und" gestrichen. 

 

74. Im Dritten Kapitel Zweiter Teil Vierter Abschnitt 
wird die Überschrift wie folgt gefaßt: 

„Planerhaltung". 

75. § 214 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach der Angabe „§ 3 
Abs. 2 und 3, " die Angabe „§.§  4, 13 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 10 Satz 2 
und § 34 Abs. 5 Satz 1" durch die Angabe 
„§§ 4, 4a, 13, 34 Abs. 5 Satz 1, § 35 Abs. 6 Satz 
5 und § 174a Abs. 10 Satz 2" und die Angabe 
„§ 3 Abs. 3 Satz 2" durch die Angabe „§ 3 
Abs. 3 Satz 3" ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 22 Abs. 11" 
durch die Angabe „§ 174a Abs. 11" ersetzt. 

c) In Nummer 3 werden nach dem Wort „erteilt" 
die Wörter „, das Anzeigeverfahren nicht 
durchgeführt, die Satzung unter Verstoß ge-
gen § 11 Abs. 3 Satz 2 in Kraft gesetzt" gestri-
chen. 

76. § 215 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter ,,,Behe-
bung von Fehlern" gestrichen. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben.  

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

71. unverändert 

72. unverändert 

73. unverändert 

 

73a. Nach § 212 wird folgender § 212 a eingefügt: 

„§ 212 a 

Entfall der aufschiebenden Wirkung 

(1) Widerspruch und Anfechtungsklage eines 
Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulassung 
eines Vorhabens haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage ge-
gen die Geltendmachung des Kostenerstat-
tungsbetrags nach § 135 a Abs. 3 sowie des Aus-
gleichsbetrags nach § 154 Abs. 1 durch die Ge-
meinde haben keine aufschiebende Wirkung." 

73b. In § 213 Abs. 1 Nr. 4 wird das Wort "abbricht" 
durch das Wort "rückbaut" ersetzt. 

74. unverändert 

 

75. § 214 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach der Angabe „§ 3 
Abs. 2 und 3, " die Angabe „§•§  4, 13 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 10 Satz 2 
und § 34 Abs. 5 Satz 1" durch die Angabe 
„§§ 4, 4a, 13, 34 Abs. 5 Satz 1, § 35 Abs. 6 Satz 
5 und § 174a Abs. 9 Satz 2" und die Angabe 
„§ 3 Abs. 3 Satz 2" durch die Angabe „ § 3 
Abs. 3 Satz 3" ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 22 Abs. 11" 
durch die Angabe „§ 174a Abs. 10" ersetzt. 

c) unverändert 

76. § 215 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) In Absatz 1 werden die Wörter "Unbeachtlich 
sind" durch die Wörter "Unbeachtlich wer-
den"  ersetzt. 

c) unverändert 
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77. Nach § 215 wird folgender § 215a eingefügt: 

„§ 215a 
Ergänzendes Verfahren 

(1) Mängel der Satzung, die nicht nach den 
§§ 214 und 215 unbeachtlich sind und die durch 
ein ergänzendes Verfahren behoben werden 
können, führen nicht zur Nichtigkeit. Bis zur Be-
hebung der Mängel entfaltet die Satzung keine 
Rechtswirkungen. 

(2) Bei Verletzung der in § 214 Abs. 1 bezeich-
neten Vorschriften oder sonstiger Verfahrens-
oder Formfehler nach Landesrecht können der 
Flächennutzungsplan oder die Satzung auch mit 
Rückwirkung erneut in Kraft gesetzt werden. " 

78. In § 216 werden jeweils die Wörter ,,Genehmi-
gungs- und Anzeigeverfahren" durch das Wo rt 

 „Genehmigungsverfahren" ersetzt. 

79. In § 217 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „21 
Abs. 3, §" gestrichen. 

80. Die §§ 233 bis 236 werden wie folgt gefaßt: 

„ § 233 
Allgemeine Überleitungsvorschriften 

(1) Verfahren nach diesem Gesetz, die vor dem 
Inkrafttreten einer Gesetzesänderung förmlich 
eingeleitet worden sind, werden nach den bisher 
geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
Ist mit gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen 
Schritten des Verfahrens noch nicht begonnen 
worden, können diese auch nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes durchgeführt werden. 

(2) Die Vorschriften des Dritten Kapitels Zwei-
ter Teil Vierter Abschnitt zur Planerhaltung sind 
auch auf Flächennutzungspläne und Satzungen 
anzuwenden, die auf der Grundlage bisheriger 
Fassungen dieses Gesetzes in Kraft getreten 
sind. 

 
(3) Auf der Grundlage bisheriger Fassungen 

dieses Gesetzes wirksame oder übergeleitete 
Pläne, Satzungen und Entscheidungen gelten 
fort . 

§ 234 
Überleitungsvorschriften für das Vorkaufsrecht 

(1) Für das Vorkaufsrecht sind die jeweils zur 
Zeit des Verkaufsfalls geltenden städtebaurecht-
lichen Vorschriften anzuwenden. 

(2) Satzungen, die auf Grund von § 25 des Bun-
desbaugesetzes erlassen worden sind, gelten als 
Satzungen nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 weiter. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

77. unverändert 

78. unverändert 

79. unverändert 

79a. In § 221 Abs. 4 werden die Wörter „und der 
Auslagen für die Zustellung der Klage" gestri-
chen. 

80. Die §§ 233 bis 236 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 233 
unverändert 

§ 234 
unverändert 
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§ 235 

Überleitungsvorschriften für städtebauliche 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

(1) Auf städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, für die vor dem Inkraft-
treten einer Gesetzesänderung nach den bisher 
geltenden Rechtsvorschriften der Beginn der vor-
bereitenden Untersuchungen oder der Vorunter-
suchungen beschlossen worden ist, sind abwei-
chend von § 233 Abs. 1 die Vorschriften dieses 
Gesetzes anzuwenden; abgeschlossene Verfah-
rensschritte bleiben unberührt. Ist eine städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme jedoch vor 
dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegt worden, sind 
die §§ 165 bis 171 in der bis zum 30. April 1993 
geltenden Fassung weiter anzuwenden; wird zur 
zweckmäßigen Durchführung entsprechend den 
Zielen und Zwecken einer solchen Entwick-
lungsmaßnahme eine Änderung des Geltungsbe

-

reichs der Entwicklungsmaßnahmeverordnung 
erforderlich, ist § 53 in Verbindung mit § 1 des 
Städtebauförderungsgesetzes weiter anzuwen-
den. 

(2) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz 
schon vor dem 3. Oktober 1990 galt, ist § 141 
Abs. 4 auf Beschlüsse über den Beginn der vor-
bereitenden Untersuchungen, die vor dem 1. Mai 
1993 bekanntgemacht worden sind, nicht anzu-
wenden. 

(3) § 38 Abs. 2 Satz 2 und 3, die §§ 39, 40, 41 
Abs. 1 bis 3, § 43 Abs. 3 und 4 und die §§ 44 bis 
47, 49 und 58 des Städtebauförderungsgesetzes 
sind weiter anzuwenden. Landesrecht kann an 
deren Stelle in Kraft treten; dies gilt jedoch nicht 
für die Regelungen über Sanierungs- und Ent-
wicklungsförderungsmittel des Bundes. 

§ 236 

Überleitungsvorschrift für das Baugebot 

§ 176 Abs. 9 ist auf Enteignungsverfahren nach 
§ 85 Abs. 1 Nr. 5 anzuwenden, wenn der Eigen-
tümer die Verpflichtung aus einem Baugebot 
nicht erfüllt, das nach dem 31. Mai 1990 ange-
ordnet worden ist. " 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

§ 235 

Überleitungsvorschriften für städtebauliche 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

(1) unverändert 

(2) Ist eine städtebauliche Sanierungsmaßnah-
me vor dem 1. Januar 1998 förmlich festgelegt 
worden und ist nach der Sanierungssatzung nur 
die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 in 
der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fas-
sung ausgeschlossen, bedarf eine Teilung auch 
weiterhin der schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde. Die Gemeinde hat dem Grundbuch-
amt Sanierungssatzungen im Sinne des Satzes 1 
in entsprechender Anwendung des ab dem 1. Ja-
nuar 1998 geltenden § 143 Abs. 2 Satz 1 bis 3 un-
verzüglich nachträglich mitzuteilen. 

(3) unverändert 

§ 236 

Überleitungsvorschriften für das Baugebot 
und die Erhaltung baulicher Anlagen 

(1) § 176 Abs. 9 ist auf Enteignungsverfahren 
nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 anzuwenden, wenn der Ei-
gentümer die Verpflichtung aus einem Baugebot 
nicht erfüllt, das nach dem 31. Mai 1990 ange-
ordnet worden ist. 

(2) § 172 Abs. 4 in der ab dem 1. Januar 1998 
geltenden Fassung ist auch auf Satzungen, die 
vor dem 1. Januar 1998 ortsüblich bekanntge-
macht worden sind, anzuwenden." 
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81. Die §§ 237, 240 und 241 werden aufgehoben. 

82. Dem § 242 wird folgender Absatz angefügt: 

„ (9) Für Erschließungsanlagen oder Teile von 
Erschließungsanlagen in dem in Artikel 3 des Ei-
nigungsvertrages genannten Gebiet, die vor dem 
Wirksamwerden des Beitritts bereits hergestellt  
worden sind, kann nach diesem Gesetz ein Er-
schließungsbeitrag nicht erhoben werden. Be-
reits hergestellte Erschließungsanlagen oder 
Teile von Erschließungsanlagen sind die einem 
technischen Ausbauprogramm oder den ört-
lichen Ausbaugepflogenheiten entsprechend fer-
tiggestellten Erschließungsanlagen oder Teile 
von Erschließungsanlagen. Leistungen, die Bei-
tragspflichtige für die Herstellung von Erschlie-
ßungsanlagen oder Teilen von Erschließungsan-
lagen erbracht haben, sind auf den Erschlie-
ßungsbeitrag anzurechnen. Die Landesregierun-
gen werden ermächtigt, bei Bedarf Überleitungs-
regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen." 

83. § 243 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 243 
Überleitungsvorschriften für 

das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch 
und das Bundesnaturschutzgesetz 

(1) § 233 ist auf Verfahren, Pläne, Satzungen 
und Entscheidungen, die auf der Grundlage des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch einge-
leitet, in Kraft getreten oder wirksam geworden 
sind, entsprechend anzuwenden. 

(2) Bei Bauleitplanverfahren, die vor dem 1. Ja-
nuar 1998 förmlich eingeleitet worden sind, kann 
§ 24 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis-
her geltenden Fassung weiter angewendet wer-
den."  

84. Die §§ 244 bis 245a werden aufgehoben. 

85. § 245b wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Angabe „ § 35 Abs. 1 
Nr. 7" durch die Angabe „ § 35 Abs. 1 Nr. 6" 
und die Angabe „ § 35 Abs. 3 Satz 4" durch die 
Angabe „ § 35 Abs. 3 Satz 3" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „ und Landespla-
nung" gestrichen. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

81. unverändert 

82. unverändert 

83. § 243 wird wie folgt gefaßt: 

„§243 
Überleitungsvorschriften für 

das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch 
und das Bundesnaturschutzgesetz 

(1) unverändert 

(2) Bei Bauleitplanverfahren, die vor dem 1. Ja-
nuar 1998 förmlich eingeleitet worden sind, kann 
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in 
der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fas-
sung des Bundesnaturschutzgesetzes weiter an-
gewendet werden. " 

84. unverändert 

85. § 245 b wird wie folgt gefaßt: 

„§ 245 b 

Überleitungsvorschriften für Vorhaben 
im Außenbereich 

(1) Auf Antrag der Gemeinde hat die Bauge-
nehmigungsbehörde die Entscheidung über. die 
Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Sinne 
des § 35 Abs. 1 Nr. 6 bis längstens zum 31. De-
zember 1998 auszusetzen, wenn die Gemeinde 
beschlossen hat, einen Flächennutzungsplan 
aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen und 
beabsichtigt zu prüfen, ob Darstellungen zu 
Windenergieanlagen im Sinne des § 35 Abs. 3 
Satz 3 in Betracht kommen. Satz 1 gilt entspre-
chend für einen Antrag der für Raumordnung 
zuständigen Stelle, wenn diese die Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung von Zielen der 
Raumordnung zu Windenergieanlagen eingelei-
tet hat. 

(2) § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c ist bis 
zum 31. Dezember 2004 nicht anzuwenden." 
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86. § 246 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der erste Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„In den Ländern Berlin und Hamburg ent-
fallen die in § 6 Abs. 1, § 10 Abs. 2, § 17 
Abs. 2 und 3, § 34 Abs. 5 Satz 2, § 35 
Abs. 6 Satz 6, § 165 Abs. 7 und den §§ 174a 
und 190 Abs. 1 vorgesehenen Genehmi-
gungen oder Zustimmungen;". 

bb) Im zweiten Halbsatz werden nach dem 
Wort  „Genehmigungen" das Komma und 
das Wort „Anzeigen" gestrichen. 

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
können eine von § 10 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 143 
Abs. 1, § 162 Abs. 2 Satz 2 bis 4, § 165 Abs. 8 
und § 174 a Abs. 3 abweichende Regelung 
treffen." 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(6) Die Länder können abweichend von 
§ 29 Abs. 3 bestimmen, daß Beeinträchtigun-
gen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes im Sinne des § la 

 Abs. 2 durch Vorhaben 

1. innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile nach § 34, 

2. in Gebieten mit Bebauungsplänen, die vor 
dem 1. Mai 1993 in Kraft getreten sind, 

durch Geldleistungen auszugleichen sind; in 
den Fällen der Nummer 2 jedoch nur insoweit, 
als Ausgleich oder Minderung der Beeinträch-
tigungen nicht bereits Gegenstand der bauleit

-

planerischen Abwägung waren. Der Vorha-
benträger oder Eigentümer kann anstelle von 
Geldleistungen Maßnahmen zum Ausgleich 
durchführen. Das Aufkommen aus den Geld-
leistungen steht den Gemeinden zu und ist 
für Maßnahmen zum Ausgleich zu verwen-
den. " 

87. § 246a wird aufgehoben. 

88. § 247 wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 3 Satz 2 und in Absatz 4 
werden jeweils nach dem Wo rt  „Gesetzbuch" 
die Wörter „oder dem Maßnahmengesetz zum 
Baugesetzbuch" gestrichen. 

b) Die Absätze 5, 6 und 9 werden aufgehoben.  

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

86. § 246 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
können eine von § 10 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 143 
Abs. 1, § 162 Abs. 2 Satz 2 bis 4, § 165 Abs. 8 
und § 174 a Abs. 2 abweichende Regelung 
treffen." 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„ (6) Die Länder können bestimmen, daß die 
Gemeinden bis zum 31. Dezember 2000 nicht 
verpflichtet sind, 

§ 

 1 a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 
(naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) an-
zuwenden, soweit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auf an-
dere Weise Rechnung getragen werden kann. 
Die Bundesregierung legt bis zum 30. Juni 
2000 einen Erfahrungsbericht über die An-
wendung dieser Bestimmung vor." 

87. unverändert 

88. unverändert 
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Raumordnungsgesetz 

(ROG) 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1- Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Aufgabe und Leitvorstellung der Raumord-
nung 

§ 2 Grundsätze der Raumordnung 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

§ 4 Bindungswirkungen der Erfordernisse der 
Raumordnung 

§ 5 Bindungswirkungen bei besonderen Bundes-
maßnahmen 

Abschnitt 2 - Raumordnung in den Ländern, 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechts-
verordnungen 

§ 6 Rechtsgrundlagen der Länder 

§ 7 Allgemeine Vorschriften über Raumordnungs-
pläne 

§ 8 Raumordnungsplan für das Landesgebiet 

§ 9 Regionalpläne 

§ 10 Planerhaltung 

§ 11 Zielabweichungsverfahren 

§ 12 Untersagung raumordnungswidriger Planun-
gen und Maßnahmen 

§ 13 Planungsgebot 

§ 14 Abstimmung raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen 

§ 15 Raumordnungsverfahren 

§ 16 Grenzüberschreitende Unterrichtung und Ab- 
stimmung 

§ 17 Ermächtigung z um Erlaß von Rechtsverord-
nungen 

Abschnitt 3 - Raumordnung im Bund 

§ 18 Raumordnung des Bundes 

§ 19 Gegenseitige Unterrichtung und gemeinsame 
Beratung 

§ 20 Beirat für Raumordnung 

§ 21 Raumordnungsberichte 

Abschnitt 4 - Überleitungs- und Schlußvorschriften 

§ 22 Anpassung des Landesrechts 

§ 23 Überleitungsvorschriften  

Beschlüsse des 18. Ausschusses 
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§ 2 unverändert 

§ 3 unverändert 

§ 4 unverändert 

§ 5 unverändert 

Abschnitt 2 - Raumordnung in den Ländern, 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechts-
verordnungen 

§ 6 unverändert 

§ 7 unverändert 

§ 8 unverändert 

§ 9 unverändert 

§ 10 unverändert 

§ 11 unverändert 

§ 12 unverändert 

§ 13 Verwirklichung der Raumordnungspläne 

§ 14 unverändert 

§ 15 unverändert 

§ 16 Grenzüberschreitende Abstimmung von raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

§ 17 unverändert 

Abschnitt 3 - Raumordnung im Bund 

§ 18 unverändert 

§ 19 unverändert 

§ 20 unverändert 

§ 21 unverändert 
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Beschlüsse des 18. Ausschusses 

ABSCHNITT 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

unverändert 

§2 
Grundsätze der Raumordnung 

(1) unverändert 

Entwurf 

ABSCHNITT 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung 

(1) Der Gesamtraum der Bundesrepublik  Deutsch-
land 

 
 und seine Teilräume sind durch zusammen-

fassende, übergeordnete Raumordnungspläne und 
durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu 
sichern. Dabei sind 

1. unterschiedliche Anforderungen an  den Raum 
aufeinander abzustimmen und die auf der jewei-
ligen Planungsebene auftretenden Konflikte aus-
zugleichen, 

2. Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raum-
nutzungen zu treffen. 

(2) Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe 
nach Absatz 1 ist eine nachhaltige Raumentwick-
lung, die die sozialen und wi rtschaftlichen Ansprü

-

che an  den Raum mit seinen ökologischen Funktio-
nen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, 
großräumig ausgewogenen Ordnung führt. Dabei 
sind 

1. die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Ge-
meinschaft und in der Verantwortung gegenüber 
künftigen Genera tionen zu gewährleisten, 

2. die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln, 

3. die Standortvoraussetzungen für wirtschaftliche 
Entwicklungen zu schaffen, 

4. Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung lang-
fristig offen zu halten, 

5. die prägende Vielfalt der Teilräume zu stärken, 

6. gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teil-
räumen herzustellen, 

7. die räumlichen und strukturellen Ungleichge-
wichte zwischen den bis zur Herstellung der Ein-
heit Deutschlands getrennten Gebieten auszuglei- 
chen, 

8. die räumlichen Voraussetzungen für den Zusam-
menhalt in der Europäischen Gemeinschaft und 
im größeren europäischen Raum zu schaffen. 

(3) Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der 
Teilräume soll sich in die Gegebenheiten und Erfor-
dernisse des Gesamtraums einfügen; die Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums soll 
die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teil-
räume berücksichtigen (Gegenstromprinzip). 

§2 
Grundsätze der Raumordnung 

(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind im 
Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raum-
entwicklung nach § 1 Abs. 2 anzuwenden. 
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(2) Grundsätze der Raumordnung sind: 

1. Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutsch-
land ist eine ausgewogene Siedlungs- und Frei-
raumstruktur zu entwickeln. Die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts im besiedelten und un-
besiedelten Bereich ist zu sichern. In den jewei-
ligen Teilräumen sind ausgeglichene wirtschaft-
liche, infrastrukturelle, soziale, ökologische und 
kulturelle Verhältnisse anzustreben. 

2. Die dezentrale Siedlungsstruktur des Gesamt-
raums mit ihrer Vielzahl leistungsfähiger Zentren 
und Stadtregionen ist zu erhalten. Die Siedlungs-
tätigkeit ist räumlich zu konzentrieren und auf 
ein System leistungsfähiger Zentraler Orte aus-
zurichten. Der Wiedernutzung brachgefallener 
Siedlungsflächen ist der Vorrang vor der Inan-
spruchnahme von Freiflächen zu geben. 

3. Die großräumige und übergreifende Freiraum-
struktur ist zu erhalten und zu entwickeln. Die 
Freiräume sind in ihrer Bedeutung für funktions-
fähige Böden, für den Wasserhaushalt, die Tier-
und Pflanzenwelt sowie das Klima zu sichern 
oder in ihrer Funktion wiederherzustellen. Wi rt

-schaftliche und soziale Nutzungen des Freiraums 
sind unter Beachtung seiner ökologischen Funk-
tionen zu gewährleisten. 

4. Die Infrastruktur ist mit der Siedlungs- und Frei-
raumstruktur in Übereinstimmung zu bringen. 
Eine Grundversorgung der Bevölkerung mit 
technischen Infrastrukturleistungen der Ver- und 
Entsorgung ist flächendeckend sicherzustellen. 
Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in Zentra-
len Orten zu bündeln. 

5. Verdichtete Räume sind als Wohn-, Produktions- 
und Dienstleistungsschwerpunkte zu sichern. 
Die Siedlungsentwicklung ist durch Ausrichtung 
auf ein integriertes Verkehrssystem und die Si-
cherung von Freiräumen zu steuern. Die Attrakti-
vität des öffentlichen Personennahverkehrs ist 
durch Ausgestaltung von Verkehrsverbünden 
und die Schaffung leistungsfähiger Schnittstellen 
zu erhöhen. Grünbereiche sind als Elemente 
eines Freiraumverbundes zu sichern und zusam-
menzuführen. Umweltbelastungen sind abzu-
bauen. 

6. Ländliche Räume sind als Lebens- und Wi rt
-schaftsräume mit eigenständiger Bedeutung zu 

entwickeln. Eine ausgewogene Bevölkerungs-
struktur ist zu fördern. Die Zentralen Orte der 
ländlichen Räume sind als Träger der teilräum-
lichen Entwicklung zu unterstützen. Die ökologi-
schen Funktionen der ländlichen Räume sind 
auch in ihrer Bedeutung für den Gesamtraum zu 
erhalten. 

7. In Räumen, in denen die Lebensbedingungen 
in ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum Bundes-
durchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind 
oder ein solches Zurückbleiben zu befürchten 
ist (strukturschwache Räume), sind die Ent- 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(2) Grundsätze der Raumordnung sind: 

1. Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutsch-
land ist eine ausgewogene Siedlungs- und Frei-
raumstruktur zu entwickeln. Die Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts im besiedelten und un-
besiedelten Bereich ist zu sichern. In den jewei-
ligen Teilräumen sind ausgeglichene wirtschaft-
liche, infrastrukturelle, soziale, ökologische und 
kulturelle Verhältnisse anzustreben. 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 
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wicklungsvoraussetzungen bevorzugt zu verbes-
sern. Dazu gehören insbesondere ausreichende 
und qualifizierte Ausbildungs- und Erwerbsmög-
lichkeiten sowie eine Verbesserung der Umwelt-
bedingungen und der Infrastrukturausstattung. 

8. Natur und Landschaft einschließlich Gewässer 
und Wald sind zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln. Dabei ist den Erfordernissen des Bio-
topverbundes Rechnung zu tragen. Die Natur-
güter, insbesondere Wasser und Boden, sind 
sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen; 
Grundwasservorkommen sind zu schützen. Be-
einträchtigungen des Naturhaushalts sind aus-
zugleichen. Bei dauerhaft nicht mehr genutzten 
Flächen soll der Boden in seiner Leistungsfähig-
keit erhalten oder wiederhergeste llt werden. Bei 
der Sicherung und Entwicklung der ökologi-
schen Funktionen und landschaftsbezogenen 
Nutzungen sind auch die jewei ligen Wechselwir-
kungen zu berücksichtigen. Für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz ist an der Küste und 
im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor 
allem durch Sicherung, Rückgewinnung und 
Entwicklung von Auen und Überschwemmungs-
gebieten. Der Schutz der Allgemeinheit vor 
Lärm und die Reinhaltung der Luft sind sicher-
zustellen. 

9. Zu einer räumlich ausgewogenen, langfristig 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur sowie zu 
einem ausreichenden und vielfältigen Angebot 
an Arbeits- und Ausbildungsplätzen ist beizutra-
gen. Zur Verbesserung der Standortbedingungen 
für die Wirtschaft sind in erforderlichem Umfang 
Flächen vorzuhalten, die wirtschaftsnahe Infra-
struktur auszubauen sowie die Attraktivität der 
Standorte zu erhöhen. Für die vorsorgende Siche-
rung sowie die geordnete Aufsuchung und Ge-
winnung von standortgebundenen Rohstoffen 
sind die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

10. Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu 
sichern, daß die Landwirtschaft als bäuerlich 
strukturierter, leistungsfähiger Wi rtschaftszweig 
sich dem Wettbewerb entsprechend entwickeln 
kann und zusammen mit einer leistungsfähigen 
Forstwirtschaft dazu beiträgt, Natur und Land-
schaft zu pflegen und zu gestalten. Flächenge-
bundene Landwirtschaft ist zu schützen; land-
wirtschaftlich und als Wald genutzte Flächen 
sind in ausreichendem Umfang zu erhalten. In 
den Teilräumen ist ein ausgewogenes Verhältnis 
landwirtschaftlich und als Wald genutzter Flä-
chen anzustreben. 

11. Dem Wohnbedarf der Bevölkerung ist Rechnung 
zu tragen. Die Eigenentwicklung der Gemein-
den bei der Wohnraumversorgung ihrer Bevöl-
kerung ist zu gewährleisten. Bei der Festlegung 
von Gebieten, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden sollen, ist der dadurch voraussichtlich 
ausgelöste Wohnbedarf zu berücksichtigen; da-
bei ist auf eine funktional sinnvolle Zuordnung 
dieser Gebiete zu den Wohngebieten hinzu-
wirken. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

8. Natur und Landschaft einschließlich Gewässer 
und Wald sind zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln. Dabei ist den Erfordernissen des Bio-
topverbundes Rechnung zu tragen. Die Natur-
güter, insbesondere Wasser und Boden, sind 
sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen; 
Grundwasservorkommen sind zu schützen. Be-
einträchtigungen des Naturhaushalts sind aus-
zugleichen. Bei dauerhaft nicht mehr genutzten 
Flächen soll der Boden in seiner Leistungsfähig-
keit erhalten oder wiederhergeste llt werden. Bei 
der Sicherung und Entwicklung der ökologi-
schen Funktionen und landschaftsbezogenen 
Nutzungen sind auch die jewei ligen Wechselwir-
kungen zu berücksichtigen. Für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz ist an der Küste und 
im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor 
allem durch Sicherung oder Rückgewinnung 
von Auen, Rückhalteflächen und überschwem-
mungsgefährdeten Bereichen. Der Schutz der 
Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung 
der Luft sind sicherzustellen. 

9. unverändert 

10. Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen oder zu sichern, daß die Landwirtschaft 
als bäuerlich strukturierter, leistungsfähiger Wi rt

-schaftszweig sich dem Wettbewerb entsprechend 
entwickeln kann und zusammen mit einer lei-
stungsfähigen Forstwirtschaft dazu beiträgt, Na-
tur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. 
Flächengebundene Landwirtschaft ist zu schüt-
zen; landwirtschaftlich und als Wald genutzte 
Flächen sind in ausreichendem Umfang zu erhal-
ten. In den Teilräumen ist ein ausgewogenes Ver-
hältnis landwirtschaftlich und als Wald genutzter 
Flächen anzustreben. 

11. unverändert 
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12. Eine gute Erreichbarkeit aller Teilräume unter-
einander durch Personen- und Güterverkehr ist 
sicherzustellen. Vor allem in verkehrlich hoch be-
lasteten Räumen und Korridoren sind die Voraus-
setzungen zur Verlagerung von Verkehr auf um-
weltverträglichere Verkehrsträger wie Schiene 
und Wasserstraße zu verbessern. Die Siedlungs-
entwicklung ist durch Zuordnung und Mischung 
der unterschiedlichen Raumnutzungen so zu 
gestalten, daß zusätzlicher Verkehr vermieden 
wird. 

13. Die geschichtlichen und kulturellen Zusammen-
hänge sowie die regionale Zusammengehörig-
keit sind zu wahren. Die gewachsenen Kultur- 
landschaften sind in ihren prägenden Merkma-
len sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern 
zu erhalten. 

14. Für Erholung in Natur und Landschaft sowie für 
Freizeit und Sport  sind geeignete Gebiete und 
Standorte zu sichern. 

15. Den räumlichen Erfordernissen der zivilen und 
militärischen Verteidigung ist Rechnung zu tra-
gen. 

(3) Die Länder können weitere Grundsätze der 
Raumordnung aufstellen, soweit diese dem Absatz 2 
und dem § 1 nicht widersprechen; hierzu gehören 
auch Grundsätze in Raumordnungsplänen. 

§3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Erfordernisse der Raumordnung 

Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raum-
ordnung und sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung, 

2. Ziele der Raumordnung 

verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und 
sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trä-
ger der Landes- oder Regionalplanung abschlie-
ßend abgewogenen textlichen oder zeichnen-

. schen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, 

3. Grundsätze der Raumordnung 

allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums in oder auf Grund von § 2 
als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen, 

4. sonstige Erfordernisse der Raumordnung 
in Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer 
Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und 
landesplanerische Stellungnahmen, 

5. öffentliche Stellen 
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale 
Gebietskörperschaften, bundesunmi ttelbare und 
die der Aufsicht eines L andes unterstehenden Kör- 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

12. Eine gute Erreichbarkeit aller Teilräume unter-
einander durch Personen- und Güterverkehr ist 
sicherzustellen. Vor allem in verkehrlich hoch be-
lasteten Räumen und Korridoren sind die Voraus-
setzungen zur Verlagerung von Verkehr auf um-
weltverträglichere Verkehrsträger wie Schiene 
und Wasserstraße zu verbessern. Die Siedlungs-
entwicklung ist durch Zuordnung und Mischung 
der unterschiedlichen Raumnutzungen so zu 
gestalten, daß die Verkehrsbelastung verringert 
und zusätzlicher Verkehr vermieden wird. 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 

(3) unverändert 

§3 
unverändert 
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perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts, 

6. raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 

Planungen einschließlich der Raumordnungs-
pläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, 
durch die Raum in Anspruch genommen oder die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Ge-
bietes beeinflußt wird, einschließlich des Einsat-
zes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanz-
mittel, 

7. Raumordnungspläne 

der Raumordnungsplan für das Landesgebiet nach 
§ 8 und die Pläne für Teilräume der Länder (Regio-
nalpläne) nach § 9. 

§4 
Bindungswirkungen der Erfordernisse 

der Raumordnung 

(1) Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen 
Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Dies gilt auch bei Ge-
nehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen 
behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Maßnahmen öffentlicher Stellen. 

(2) Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nach 
Absatz 1 in der Abwägung oder bei der Ermessens-
ausübung nach Maßgabe der dafür geltenden Vor-
schriften zu berücksichtigen. 

(3) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, die juristische Personen des Privatrechts 
in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchfüh-
ren, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend, wenn 
öffentliche Stellen an den Personen mehrheitlich 
beteiligt sind oder die Planungen und Maßnahmen 
überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert 
werden. 

(4) Bei Genehmigungen, Planfeststellungen und 
sonstigen behördlichen Entscheidungen über die Zu-
lässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen einzelner 
sind die Erfordernisse der Raumordnung nach Maß-
gabe der für diese Entscheidungen geltenden Vor-
schriften zu berücksichtigen. Bei Genehmigungen 
über die Errichtung und den Bet rieb von öffentlich 
zugänglichen Abfallen tsorgungsanlagen einzelner 
sind die Erfordernisse der Raumordnung zu berück-
sichtigen. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

§4 
Bindungswirkungen der Erfordernisse 

der Raumordnung 

(1) Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen 
Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Dies gilt auch bei 

1. Genehmigungen, Planfeststellungen und sonsti-
gen behördlichen Entscheidungen über die Zu-
lässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen öffent-
licher Stellen, 

2. Planfeststellungen und Genehmigungen mit der 
Rechtswirkung der Planfeststellung über die 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von 
Personen des Privatrechts. 

(2) unverändert 

(3) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, die Personen des Privatrechts in Wahr-
nehmung öffentlicher Aufgaben durchführen, gel-
ten Absatz 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und Absatz 2 ent-
sprechend, wenn 

1. öffentliche Stellen an den Personen mehrheitlich 
beteiligt sind oder 

2. die Planungen und Maßnahmen überwiegend 
mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. 

(4) Bei Genehmigungen, Planfeststellungen und 
sonstigen behördlichen Entscheidungen über die Zu-
lässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von Perso-
nen des Privatrechts sind die Erfordernisse der 
Raumordnung nach Maßgabe der für diese Entschei-
dungen geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 bleibt unberührt. Bei Genehmi-
gungen über die Errichtung und den Betrieb von öf-
fentlich zugänglichen Abfallbeseitigungsanlagen 
von Personen des Privatrechts nach den Vorschrif-
ten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind die 
Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. 

 



Drucksache 13/7588 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf 

(5) Weitergehende Bindungswirkungen der Erfor-
dernisse der Raumordnung auf Grund von Fachge-
setzen bleiben unberührt. 

§5 
Bindungswirkungen bei besonderen 

Bundesmaßnahmen 

(1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men von öffentlichen Stellen des Bundes sowie von ju-
ristischen Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3, 
die für den Bund öffentliche Aufgaben durchführen, 

1. deren besondere öffentliche Zweckbestimmung 
einen bestimmten Standort oder eine bestimmte 
Linienführung erfordert, oder 

2. die auf Grundstücken durchgeführt werden sollen, 
die nach dem Landbeschaffungsgesetz oder nach 
dem Schutzbereichsgesetz in Anspruch genom-
men sind, oder 

3. über die in einem Verfahren nach dem Bundes-
fernstraßengesetz, dem Allgemeinen Eisenbahn-
gesetz, dem Magnetschwebebahnplanungsgesetz, 
dem Bundeswasserstraßengesetz, dem Luftver-
kehrsgesetz, dem Atomgesetz oder dem Personen-
beförderungsgesetz zu entscheiden ist, 

gilt die Bindungswirkung der Ziele der Raumord-
nung nach § 4 Abs. 1 oder 3 nur, wenn 

a) die zuständige Stelle oder juristische Person 
nach § 7 Abs. 5 beteiligt worden ist, 

b) das Verfahren nach Absatz 2 zu keiner Eini-
gung geführt hat und 

c) die Stelle oder juristische Person innerhalb ei-
ner Frist von zwei Monaten nach Mitteilung 
des rechtsverbindlichen Ziels nicht widerspro-
chen hat. 

(2) Macht eine Stelle oder juristische Person nach 
Absatz 1 öffentliche Belange gegen ein in Auf-
stellung befindliches Ziel der Raumordnung geltend, 
die unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 zum 
Widerspruch berechtigen würden, sollen sich der 
Träger der Planung und die Stelle oder juristische 
Person unter Beteiligung der obersten Landes-
planungsbehörde, des für Raumordnung zuständigen 
Bundesministeriums und des zuständigen Fach-
ministeriums des Bundes innerhalb einer Frist von 
drei Monaten um eine einvernehmliche Lösung be-
mühen. 

(3) Der Widerspruch nach Absatz 1 läßt die Bin-
dungswirkung des Ziels der Raumordnung gegen-
über der widersprechenden Stelle oder juristischen 
Person nicht entstehen, wenn dieses 

1. auf einer fehlerhaften Abwägung beruht oder 

2. mit der Zweckbestimmung des Vorhabens nicht in 
Einklang steht und das Vorhaben nicht auf einer 
anderen geeigneten Fläche durchgeführt werden 
kann. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(5) unverändert 

§5 
Bindungswirkungen bei besonderen 

Bundesmaßnahmen 

(1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men von öffentlichen Stellen des Bundes, von ande-
ren öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes 
tätig sind, sowie von Personen des Privatrechts nach 
§ 4 Abs. 3, die für den Bund öffentliche Aufgaben 
durchführen, 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

gilt die Bindungswirkung der Ziele der Raumord-
nung nach § 4 Abs. 1 oder 3 nur, wenn 

a) die zuständige Stelle oder Person nach § 7 
Abs. 5 beteiligt worden ist, 

b) unverändert 

c) die Stelle oder Person innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Mitteilung des rechtsver-
bindlichen Ziels nicht widersprochen hat. 

(2) Macht eine Stelle oder Person nach Absatz 1 öf-
fentliche Belange gegen ein in Aufstellung befindli-
ches Ziel der Raumordnung geltend, die unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 3 zum Widerspruch 
berechtigen würden, sollen sich der Träger der Pla-
nung und die Stelle oder Person unter Beteiligung 
der obersten Landesplanungsbehörde, des für Raum-
ordnung zuständigen Bundesministeriums und des 
zuständigen Fachministeriums des Bundes innerhalb 
einer Frist von drei Monaten um eine einvernehmli-
che Lösung bemühen. 

(3) Der Widerspruch nach Absatz 1 läßt die Bin-
dungswirkung des Ziels der Raumordnung gegen-
über der widersprechenden Stelle oder Person nicht 
entstehen, wenn dieses 

1. unverändert 

2. unverändert 
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(4) Macht eine Veränderung der Sachlage ein Ab-
weichen von den Zielen der Raumordnung erforder-
lich, so kann die zuständige öffentliche Stelle oder ju-
ristische Person nach Absatz 1 mit Zustimmung der 
nächst höheren Behörde innerhalb angemessener 
Frist, spätestens sechs Monate ab Kenntnis der ver-
änderten Sachlage, unter den Voraussetzungen von 
Absatz 3 nachträglich widersprechen. Muß infolge 
des nachträglichen Widerspruchs der Raumord-
nungsplan geändert, ergänzt oder aufgehoben wer-
den, hat die widersprechende öffentliche Stelle oder 
juristische Person die dadurch entstehenden Kosten 
zu ersetzen. 

ABSCHNITT 2 

Raumordnung in den Ländern, Ermächtigung 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

§6 
Rechtsgrundlagen der Länder 

Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen für eine 
Raumordnung in ihrem Gebiet (Landesplanung) im 
Rahmen der §§ 7 bis 16. 

§7 
Allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne 

(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind nach 
Maßgabe der Leitvorstellung und des Gegenstrom-
prinzips des § 1 Abs. 2 und 3 für den jewei ligen Pla-
nungsraum und einen regelmäßig mittelfristigen 
Zeitraum durch Raumordnungspläne zu konkretisie-
ren. Die Aufstellung räumlicher und sachlicher Teil-
pläne ist zulässig. In den Raumordnungsplänen sind 
Ziele der Raumordnung als solche zu kennzeichnen. 

(2) Die Raumordnungspläne sollen insbesondere 
Festlegungen enthalten zu: 

1. der anzustrebenden Siedlungsstruktur; hierzu 
können gehören 

a) Raumkategorien, 

b) Zentrale Orte, 

c) besondere Gemeindefunktionen, wie Entwick-
lungsschwerpunkte und Entlastungsorte, 

d) Siedlungsentwicklungen, 

e) Achsen, 

2. der anzustrebenden Freiraumstruktur; hierzu kön-
nen gehören 

a) großräumig übergreifende Freiräume und Frei-
raumschutz, 

b) Nutzungen im Freiraum, 

c) Sanierung und Entwicklung von Raumfunk-
tionen, 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(4) Macht eine Veränderung der Sachlage ein Ab-
weichen von den Zielen der Raumordnung erforder-
lich, so kann die zuständige öffentliche Stelle oder 
Person nach Absatz 1 mit Zustimmung der nächst hö-
heren Behörde innerhalb angemessener Frist, späte-
stens sechs Monate ab Kenntnis der veränderten 
Sachlage, unter den Voraussetzungen von Absatz 3 
nachträglich widersprechen. Muß infolge des nach-
träglichen Widerspruchs der Raumordnungsplan ge-
ändert, ergänzt oder aufgehoben werden, hat die wi-
dersprechende öffentliche Stelle oder Person die da-
durch entstehenden Kosten zu ersetzen. 

ABSCHNITT 2 

Raumordnung in den Ländern, Ermächtigung 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

§6 
Rechtsgrundlagen der Länder 

Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen für eine 
Raumordnung in ihrem Gebiet (Landesplanung) im 
Rahmen der §§ 7 bis 16. Weitergehende und ins ein-
zelne gehende landesrechtliche Vorschriften sind 
zulässig, soweit diese den §§ 7 bis 16 nicht wider-
sprechen. 

§7 
Allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne 

(1) unverändert 

(2) Die Raumordnungspläne sollen Festlegungen 
zur Raumstruktur enthalten, insbesondere zu: 

1. unverändert 

2. der anzustrebenden Freiraumstruktur; hierzu kön-
nen gehören 

a) unverändert 

b) Nutzungen im Freiraum, wie Standorte für die 
vorsorgende Sicherung sowie die geordnete 
Aufsuchung und Gewinnung von standortge-
bundenen Rohstoffen, 

c) unverändert 
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3. den zu sichernden Standorten und Trassen für In-
frastruktur; hierzu können gehören 

a) Verkehrsinfrastruktur und Umschlaganlagen 
von Gütern, 

b) Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. 

Bei Festlegungen nach Satz 1 Nr. 2 kann zugleich 
bestimmt werden, daß in diesem Gebiet unvermeid-
bare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes an  ande-
rer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder gemindert wer-
den können. 

(3) Die Raumordnungspläne sollen auch diejenigen 
Festlegungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen von öffentlichen Stellen und juristischen 
Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 enthalten, 
die zur Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet 
und nach Maßgabe von Absatz 7 zur Koordinierung 
von Raumansprüchen erforderlich sind und die durch 
Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert 
werden können. Neben den Darstellungen in Fach-
plänen des Verkehrsrechts sowie des Wasser- und 
Immissionsschutzrechts gehören hierzu insbeson-
dere: 

1. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nach § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes; die 
Raumordnungspläne können auch die Funktion 
von Landschaftsprogrammen und Landschaftsrah-
menplänen übernehmen, 

2. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men der forstlichen Rahmenpläne nach § 7 des 
Bundeswaldgesetzes, 

3. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men der Abfallwirtschaftsplanung nach § 29 des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, 

4. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maß-
nahmen der Vorplanung nach § 1 Abs. 2 des Ge-
setzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". 

(4) Die Festlegungen nach den Absätzen 2 und 3 
können auch Gebiete bezeichnen, 

1. die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen vorgesehen sind und andere 
raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet 
ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen 
Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumord-
nung nicht vereinbar sind (Vorranggebiete), 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

3. unverändert 

Bei Festlegungen nach Satz 1 Nr. 2 kann zugleich 
bestimmt werden, daß in diesem Gebiet unvermeid-
bare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes an  ande-
rer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder gemindert wer-
den können. 

(3) Die Raumordnungspläne sollen auch diejenigen 
Festlegungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen von öffentlichen Stellen und Personen 
des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 enthalten, die zur 
Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet und 
nach Maßgabe von Absatz 7 zur Koordinierung von 
Raumansprüchen erforderlich sind und die durch 
Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert 
werden können. Neben den Darstellungen in Fach-
plänen des Verkehrsrechts sowie des Wasser- und 
Immissionsschutzrechts gehören hierzu insbeson-
dere: 

1. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
in Landschaftsprogrammen und Landschaftsrah-
menplänen auf Grund der Vorschriften des Bun-
desnaturschutzgesetzes; die Raumordnungspläne 
können auch die Funktion von Landschaftspro-
grammen und Landschaftsrahmenplänen über-
nehmen, 

2. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men der forstlichen Rahmenpläne auf Grund der 
Vorschriften des Bundeswaldgesetzes, 

3. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men der Abfallwirtschaftsplanung nach den Vor-
schriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes, 

4. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maß-
nahmen der Vorplanung nach den Vorschriften 
des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes". 

(4) Die Festlegungen nach den Absätzen 2 und 3 
können auch Gebiete bezeichnen, 

1. unverändert 
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2. in denen bestimmten, raumbedeutsamen Funktio-
nen oder Nutzungen bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen be-
sonderes Gewicht beigemessen werden soll (Vor-
behaltsgebiete), 

3. die für bestimmte, raumbedeutsame Maßnahmen 
geeignet sind, die städtebaulich nach § 35 des 
Baugesetzbuchs zu beurteilen sind und an anderer 
Stelle im Planungsraum in der Regel ausgeschlos-
sen sein sollen (Eignungsgebiete). 

Es kann vorgesehen werden, daß Vorranggebiete für 
raumbedeutsame Nutzungen zugleich die Wirkung 
von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maß-
nahmen nach Satz 1 Nr. 3 haben können. 

(5) Für die Aufstellung von Zielen der Raumord-
nung ist die Beteiligung der öffentlichen Stellen und 
juristischen Personen des Privatrechts, für die eine 
Beachtenspflicht nach § 4 Abs. 1 oder 3 begründet 
werden soll, vorzusehen. 

(6) Es kann vorgesehen werden, daß die Öffent-
lichkeit bei der Aufstellung der Raumordnungspläne 
einzubeziehen oder zu beteiligen ist. 

(7) Für die Aufstellung der Raumordnungspläne 
ist vorzusehen, daß die Grundsätze der Raumord-
nung und sonstige öffentliche Belange gegeneinan-
der und untereinander abzuwägen sind. P rivate Be-
lange sind in der Abwägung zu berücksichtigen, so-
weit sie auf der jewei ligen Planungsebene erkenn-
bar sind. In der Abwägung sind auch die Erhal-
tungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und der euro-
päischen Vogelschutzgebiete zu berücksichtigen, 
die auf Grund der Richtlinien 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) und 79/409/EWG des 
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 103 S. 1) ge-
schützt sind; Beeinträchtigungen sind aus den in 
§ 20 Abs. 2 oder 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
genannten Gründen zulässig. 

(8) Es ist vorzusehen, daß den Raumordnungsplä-
nen eine Begründung beizufügen ist. 

(9) Die Träger der Landes- und Regionalplanung 
wirken auf die Verwirklichung der Raumordnungs-
pläne hin. Sie sollen die Zusammenarbeit der für die 
Verwirklichung maßgeblichen öffentlichen Stellen 
und Personen des Privatrechts fördern. Dies kann ins-
besondere im Rahmen von Entwicklungskonzepten 
für Teilräume erfolgen, durch die raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen vorgeschlagen und auf-
einander abgestimmt werden (regionale Entwick-
lungskonzepte). Die Zusammenarbeit von Gemein-
den zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen 
(Städtenetze) ist zu unterstützen. Vertragliche Verein-
barungen zur Vorbereitung und Verwirklichung der 
Raumordnungspläne können geschlossen werden. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses  

2. unverändert 

3. die für bestimmte, raumbedeutsame Maßnahmen 
geeignet sind, die städtebaulich nach § 35 des 
Baugesetzbuchs zu beurteilen sind und an anderer 
Stelle im Planungsraum ausgeschlossen werden 
(Eignungsgebiete). 

Es kann vorgesehen werden, daß Vorranggebiete für 
raumbedeutsame Nutzungen zugleich die Wirkung 
von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maß-
nahmen nach Satz 1 Nr. 3 haben können. 

(5) Für die Aufstellung von Zielen der Raumord-
nung ist die Beteiligung der öffentlichen Stellen und 
Personen des Privatrechts, für die eine Beachtens-
pflicht nach § 4 Abs. 1 oder 3 begründet werden soll, 
vorzusehen. 

(6) unverändert 

(7) Für die Aufstellung der Raumordnungspläne 
ist vorzusehen, daß die Grundsätze der Raumord-
nung gegeneinander und untereinander abzuwägen 
sind. Sonstige öffentliche Bel ange sowie private Be-
lange sind in der Abwägung zu berücksichtigen, so-
weit sie auf der jewei ligen Planungsebene erkenn-
bar und von Bedeutung sind. In der Abwägung sind 
auch die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen; soweit 
diese erheblich beeinträchtigt werden können, sind 
die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
über die Zulässigkeit oder Durchführung von der-
artigen Eingriffen sowie die Einholung der Stel-
lungnahme der Kommission anzuwenden (Prüfung 
nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). 

(8) unverändert 

(9) entfällt 
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§8 
Raumordnungsplan für das Landesgebiet 

(1) Für das Gebiet eines jeden Landes ist ein zu-
sammenfassender und übergeordneter Plan aufzu-
stellen. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg 
kann ein Flächennutzungsplan nach § 5 des Bauge-
setzbuchs die Funktion eines Plans nach Satz 1 über-
nehmen; § 7 gilt entsprechend. 

(2) Die Raumordnungspläne benachbarter Länder 
sind aufeinander abzustimmen. 

§9 
Regionalpläne 

(1) In den Ländern, deren Gebiet die Verflech-
tungsbereiche mehrerer Zentraler Orte oberster Stufe 
umfaßt, sind Regionalpläne aufzustellen. Ist eine Pla-
nung angesichts bestehender Verflechtungen, insbe-
sondere in einem verdichteten Raum, über die Gren-
zen eines Landes erforderlich, so sind im gegenseiti-
gen Einvernehmen die notwendigen Maßnahmen, 
wie eine gemeinsame Regionalplanung oder eine ge-
meinsame informelle Planung, zu treffen. 

(2) Die Regionalpläne sind aus dem Raumord-
nungsplan für das Landesgebiet nach § 8 zu entwik-
keln; § 4 Abs. 1 bleibt unberührt . Die Flächennut-
zungspläne und die Ergebnisse der von Gemeinden 
beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen 
sind entsprechend § 1 Abs. 3 in der Abwägung nach 
§ 7 Abs. 7 zu berücksichtigen. 

(3) Die Regionalpläne benachbarter Planungs-
räume sind aufeinander abzustimmen. 

(4) Soweit die Regionalplanung nicht durch Zu-
sammenschlüsse von Gemeinden und Gemeindever-
bänden zu regionalen Planungsgemeinschaften er-
folgt, ist vorzusehen, daß die Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder deren Zusammenschlüsse in 
einem förmlichen Verfahren beteiligt werden. 

(5) Den Trägern der Regionalplanung können wei-
tere Aufgaben übertragen werden. 

(6) In verdichteten Räumen kann zugelassen wer-
den, daß der Regionalplan zugleich die Funktion ei-
nes gemeinsamen Flächennutzungsplans nach § 204 
des Baugesetzbuchs übernimmt, wenn er den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs entspricht und die Ge-
meinden dem zustimmen. Es kann auch bestimmt 
werden, daß in verdichteten Räumen ein gemeinsa-
mer Flächennutzungsplan nach § 204 des Baugesetz-
buchs der Gemeinden eines Planungsraums zugleich 
die Funktion eines Regionalplans übernimmt, wenn 
er den auf Grund des Abschnitts 2 dieses Gesetzes er-
lassenen Vorschriften entspricht; § 7 Abs. 1 Satz 2 ist 
hinsichtlich räumlicher Teilpläne nicht anzuwenden. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

§8 
unverändert 

§9 
Regionalpläne 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) Erfolgt in verdichteten Räumen die Regional-
planung durch Zusammenschlüsse von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden zu regionalen Planungsge-
meinschaften, kann zugelassen werden, daß ein Plan 
zugleich die Funktion eines Regionalplans und eines 
gemeinsamen Flächennutzungsplans nach § 204 des 
Baugesetzbuchs übernimmt, wenn er den auf Grund 
des Abschnitts 2 dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften und den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
entspricht (regionaler Flächennutzungsplan). In den 
Plänen sind sowohl die Festlegungen im Sinne des 
§ 7 Abs. 1 bis 4 als auch die Darstellungen im Sinne 
des § 5 des Baugesetzbuchs zu kennzeichnen. § 7 
Abs. 1 Satz 2 ist hinsichtlich räumlicher Teilpläne 
nicht anzuwenden. 
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§ 10 
Planerhaltung 

(1) Zur Planerhaltung ist vorzusehen, daß die Be-
achtlichkeit einer Verletzung der für Raumordnungs-
pläne geltenden Verfahrens- und Formvorschriften 
von der Einhaltung einer Rügefrist von längstens 
einem Jahr nach Bekanntmachung des Raumord-
nungsplanes abhängig gemacht wird. 

(2) Die Beachtlichkeit einer Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Abwägungs-
mängeln kann insbesondere ausgeschlossen werden 
bei 

1. Unvollständigkeit der Begründung des Raumord-
nungsplanes, 

2. Abwägungsmängeln, die weder offensichtlich 
noch auf das Abwägungsergebnis von Einfluß ge-
wesen sind, 

3. Abwägungsmängeln, die durch ein ergänzendes 
Verfahren behoben werden können. 

§ 11 
Zielabweichungsverfahren 

Von einem Ziel der Raumordnung kann in einem 
besonderen Verfahren abgewichen werden, wenn 
die Abweichung unter raumordnerischen Gesichts-
punkten vertretbar ist und die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden. Es ist vorzusehen, daß 
antragsbefugt insbesondere die öffentlichen Stellen 
und juristischen Personen nach § 5 Abs. 1 sowie die 
kommunalen Gebietskörperschaften sind, die das 
Ziel der Raumordnung zu beachten haben. 

§12 
Untersagung raumordnungswidriger 

Planungen und Maßnahmen 

(1) Es ist vorzusehen, daß raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen, die öffentliche Stellen oder 
juristische Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 
beabsichtigen, untersagt werden können: 

1. zeitlich unbefristet, wenn Ziele der Raumordnung 
entgegenstehen, 

2. zeitlich befristet, wenn zu befürchten ist, daß die 
Verwirklichung in Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung befind licher Ziele der 
Raumordnung unmöglich gemacht oder wesent-
lich erschwert werden würde. 

Dies gilt nur für solche raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen, die von den Bindungswirkungen 
der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 und 3 er-
faßt werden. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

§10 
Planerhaltung 

(1) unverändert 

(2) Die Beachtlichkeit einer Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Abwägungs-
mängeln kann insbesondere ausgeschlossen werden 
bei 

1. unverändert 

2. Abwägungsmängeln, die weder offensichtlich 
noch auf das Abwägungsergebnis von Einfluß ge-
wesen sind. 

(3) Bei Abwägungsmängeln, die nicht nach Ab-
satz 2 Nr. 2 unbeachtlich sind und die durch ein 
ergänzendes Verfahren behoben werden können, 
kann ausgeschlossen werden, daß sie zur Nichtig-
keit des Plans führen, mit der Folge, daß der Plan 
bis zur Behebung der Mängel keine Bindungswir-
kungen entfaltet. 

§ 11 
Zielabweichungsverfahren 

Von einem Ziel der Raumordnung kann in einem 
besonderen Verfahren abgewichen werden, wenn 
die Abweichung unter raumordnerischen Gesichts-
punkten vertretbar ist und die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden. Es ist vorzusehen, daß 
antragsbefugt insbesondere die öffentlichen Stellen 
und Personen nach § 5 Abs. 1 sowie die kommunalen 
Gebietskörperschaften sind, die das Ziel der Raum-
ordnung zu beachten haben. 

§12 
Untersagung raumordnungswidriger 

Planungen und Maßnahmen 

(1) Es ist vorzusehen, daß raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen, die von den Bindungswir-
kungen der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 
und 3 erfaßt werden, untersagt werden können: 

1. unverändert 

2. unverändert 

Dies gilt nur für solche raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen, die von den Bindungswirkungen 
der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 und 3 er- 
faßt werden. 
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(2) Die befristete Untersagung kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 auch bei behördlichen 
Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeut-
samer Maßnahmen einzelner erfolgen, wenn die Zie-
le der Raumordnung bei der Genehmigung der Maß-
nahme nach § 4 Abs. 4 und 5 rechtserheblich sind. 

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine 
Untersagung haben keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Höchstdauer der befristeten Untersagung 
darf zwei Jahre nicht überschreiten. 

§ 13 
Planungsgebot 

(1) Die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen kann verlangt werden, wenn zu be-
fürchten ist, daß die Verwirklichung von Zielen der 
Raumordnung unmöglich gemacht oder wesentlich 
erschwert werden würde. 

(2) Die Aufstellung von Bauleitplänen kann ver-
langt werden, wenn dies zur alsbaldigen Verwirkli-
chung von Zielen der Raumordnung aus besonderen 
Gründen erforderlich ist. 

(3) Das Verlangen ist vorher mit der betroffenen 
Gemeinde zu erörtern. 

§ 14 
Abstimmung raumbedeutsamer 

Planungen und Maßnahmen 

Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stellen und 
juristischen Personen des Privatrechts nach § 4 
Abs. 3 ihre raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen aufeinander und untereinander abzustim-
men haben. Inhalt und Umfang der Mitteilungs- und 
Auskunftspflicht über beabsichtigte raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen und die Mitwir-
kung der für die Raumordnung zuständigen Behör-
den bei der Abstimmung sind zu regeln. 

§15 
Raumordnungsverfahren 

(1) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
sind in einem besonderen Verfahren untereinander 
und mit den Erfordernissen der Raumordnung ab-
zustimmen (Raumordnungsverfahren). Durch das 
Raumordnungsverfahren wird festgestellt, 

1. ob raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen 
mit den Erfordernissen der Raumordnung überein-
stimmen und 

2. wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
unter den Gesichtspunkten der Raumordnung auf-
einander abgestimmt oder durchgeführt werden 
können (Raumverträglichkeitsprüfung). 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(2) Die befristete Untersagung kann in den Fä llen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 auch bei behördlichen 
Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeut-
samer Maßnahmen von Personen des Privatrechts 
erfolgen, wenn die Ziele der Raumordnung bei der 
Genehmigung der Maßnahme nach § 4 Abs. 4 und 5 
rechtserheblich sind. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

§13 
Verwirklichung der Raumordnungspläne 

Die Träger der Landes- und Regionalplanung wir-
ken auf die Verwirklichung der Raumordnungs-
pläne hin. Sie sollen die Zusammenarbeit der für 
die Verwirklichung maßgeblichen öffentlichen Stel-
len und Personen des Privatrechts fördern. Dies 
kann insbesondere im Rahmen von Entwicklungs-
konzepten für Teilräume erfolgen, durch die 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen vor-
geschlagen und aufeinander abgestimmt werden 
(regionale Entwicklungskonzepte). Die Zusammen-
arbeit von Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher 
Entwicklungen (Städtenetze) ist zu unterstützen. 
Vertragliche Vereinbarungen zur Vorbereitung und 
Verwirklichung der Raumordnungspläne können 
geschlossen werden. 

§ 14 
Abstimmung raumbedeutsamer 

Planungen und Maßnahmen 

Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stellen und 
Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 ihre raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen aufeinan-
der und untereinander abzustimmen haben. Inhalt 
und Umfang der Mitteilungs- und Auskunftspflicht 
über beabsichtigte raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen und die Mitwirkung der für die Raum-
ordnung zuständigen Behörden bei der Abstimmung 
sind zu regeln. 

§15 
Raumordnungsverfahren 

(1) unverändert 
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Im Raumordnungsverfahren sind die raumbedeutsa-
men Auswirkungen der Planung oder Maßnahme 
auf die in den Grundsätzen des § 2 Abs. 2 genannten 
Belange unter überörtlichen Gesichtspunkten zu 
prüfen. Die Feststellung nach Satz 2 schließt die Prü-
fung vom Träger der Planung oder Maßnahme einge-
führter Standort- oder Trassenalternativen ein. 

(2) Von einem Raumordnungsverfahren kann ab-
gesehen werden, wenn die Beurteilung der Raumver-
träglichkeit der Planung oder Maßnahme bereits auf 
anderer raumordnerischer Grundlage hinreichend 
gewährleistet ist; dies gilt insbesondere, wenn die 
Planung oder Maßnahme 

1. Zielen der Raumordnung entspricht oder wider-
spricht oder 

2. den Festsetzungen eines den Zielen der Raum-
ordnung angepaßten Bebauungsplans im Sinne 
des § 30 des Baugesetzbuchs entspricht oder wi-
derspricht und sich die Zulässigkeit dieser Pla-
nung oder Maßnahme nicht nach den in § 38 des 
Baugesetzbuchs genannten Verfahren bestimmt 
oder 

3. in einem anderen gesetzlichen Abstimmungsver-
fahren unter Beteiligung der Landesplanungsbe-
hörde festgelegt worden ist. 

(3) Es sind Regelungen zur Einholung der erforder-
lichen Angaben für die Planung oder Maßnahme vor-
zusehen. Dabei sollen sich die Verfahrensunterlagen 
auf die Angaben beschränken, die notwendig sind, 
um eine Bewertung der raumbedeutsamen Auswir-
kungen des Vorhabens zu ermöglichen. 

(4) Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stel-
len zu unterrichten und zu beteiligen sind. Bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen Stellen des Bundes sowie von 
juristischen Personen des Privatrechts nach § 5 
Abs. 1 ist vorzusehen, daß im Benehmen mit der 
zuständigen Stelle oder juristischen Person über 
die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens zu 
entscheiden ist. 

(5) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men der militärischen Verteidigung entscheidet das 
zuständige Bundesministerium oder die von ihm be-
stimmte Stelle, bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen der zivilen Verteidigung die zu-
ständige Stelle über Art  und Umfang der Angaben 
für die Planung oder Maßnahme. 

(6) Es kann vorgesehen werden, daß die Öffent-
lichkeit in die Durchführung eines Raumordnungs-
verfahrens einbezogen wird. Bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen nach Absatz 5 ent-
scheiden darüber, ob und in welchem Umfang die 
Öffentlichkeit einbezogen wird, die do rt  genannten 
Stellen. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(2) Von einem Raumordnungsverfahren kann ab-
gesehen werden, wenn die Beurteilung der Raumver-
träglichkeit der Planung oder Maßnahme bereits auf 
anderer raumordnerischer Grundlage hinreichend 
gewährleistet ist; dies gilt insbesondere, wenn die 
Planung oder Maßnahme 

1. unverändert  

2. den Darstellungen oder Festsetzungen eines den 
Zielen der Raumordnung angepaßten Flächennut-
zungsplans oder Bebauungsplans nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs entspricht oder wi-
derspricht und sich die Zulässigkeit dieser Pla-
nung oder Maßnahme nicht nach einem Planfest-
stellungsverfahren oder einem sonstigen Verfah-
ren mit den Rechtswirkungen der Planfeststel-
lung für raumbedeutsame Vorhaben bestimmt 
oder 

3. unverändert 

(3) unverändert 

(4) Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stel-
len zu unterrichten und zu beteiligen sind. Bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen Stellen des Bundes, von anderen 
öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes 
tätig sind, sowie von Personen des Privatrechts 
nach § 5 Abs. 1 ist vorzusehen, daß im Benehmen 
mit der zuständigen Stelle oder Person über die 
Einleitung eines Raumordnungsverfahrens zu ent-
scheiden ist. 

(5) unverändert 

(6) unverändert 
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(7) Über die Notwendigkeit, ein Raumordnungs-
verfahren durchzuführen, ist innerhalb einer Frist 
von höchstens vier Wochen nach Einreichung der 
hierfür erforderlichen Unterlagen zu entscheiden. 
Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der 
vollständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von 
höchstens sechs Monaten abzuschließen. 

(8) Für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
gilt die Verpflichtung, Raumordnungsverfahren 
durchzuführen, nicht. Schaffen diese Länder allein 
oder gemeinsam mit anderen Ländern Rechtsgrund

-

lagen für Raumordnungsverfahren, finden die Ab-
sätze 1 bis 7 Anwendung. 

§ 16 
Grenzüberschreitende Unterrichtung 

und Abstimmung 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaa-
ten haben können, sind die Nachbarstaaten nach 
den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleich-
wertigkeit zu unterrichten. Konsultationen und Ab-
stimmungen, die auf der Grundlage des Verfahrens 
nach Satz 1 erfolgen können, sind nach den Grund-
sätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit 
durchzuführen. 

§17 

Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

(1) Die Länder sehen vor, daß 

1. in § 7 Abs. 2 aufgeführte Festlegungen in Raum-
ordnungsplänen, 

2. die dazu notwendigen Planzeichen 

mit einer von dem für Raumordnung zuständigen 
Bundesministerium durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmten Bedeutung 
und Form verwendet werden. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Pla-
nungen und Maßnahmen, für die ein Raumord-
nungsverfahren durchgeführt werden soll, wenn sie 
im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche 
Bedeutung haben. 

ABSCHNITT 3 

Raumordnung im Bund 

§18 
Raumordnung des Bundes 

(1) Das für Raumordnung zuständige Bundesmini-
sterium wirkt unbeschadet der Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der Länder auf die Verwirklichung 
der Grundsätze der Raumordnung des § 2 Abs. 2 
nach Maßgabe der Leitvorstellung und des Gegen-
stromprinzips nach § 1 Abs. 2 und 3 hin. Es entwik-
kelt auf der Grundlage der Raumordnungspläne und 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

§16 
Grenzüberschreitende Abstimmung von 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, 
die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten 
haben können, sind mit den betroffenen Nachbar-
staaten nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit 
und Gleichwertigkeit abzustimmen. 

§17 
unverändert 

ABSCHNITT 3 

Raumordnung im Bund 

§ 18 
Raumordnung des Bundes 

(1) unverändert 
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in Zusammenarbeit mit den fur Raumordnung zu-
standigen obersten Landesbehorden insbesondere 
Leitbilder der raumlichen Entwicklung des Bundes-
gebietes oder von uber die Lander hinausgreifenden 
Zusammenhangen als Grundlage fur die Abstim-
mung raumbedeutsamer Planungen und MaBnah-
men des Bundes und der Europaischen Gemein-
schaft nach MaBgabe der dafur geltenden Vorschrif-
ten. 

(2) Der Bund beteiligt sich in ZusammEmarbeit mit 
den Landem an einer Raumordnung in der Europai-
schen Gemeinschaft und im groBeren europaischen 
Raum. 

(3) Bund und Lander wirken bei der grenzuber-
schreitenden Zusammenarbeit mit den Nachbarstaa-
ten im Bereich der Raumordnung eng zusammen. 

(4) Der Bund hat darauf hinzuwirken, daB die juri
stischen Personen des Privatrechts, an denen der 
Bund beteiligt ist, im Rahmen der ihnen obliegenden 
Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
MaBnahmen die Leitvorstdlung des § 1 Abs. 2 und 
die Grundsatze des § 2 Abs. 2 berucksichtigen sowie 
Ziele der Raumordnung beachten. 

(5) Die Bundesforschungsanstalt fur Landeskunde 
und Raumordnung fuhrt ein Informationssystem zur 
raumlichen Entwicklung im Bundesgebiet. Sie ermit-
telt fortlaufend den aligemeinen Stand der raumli-
chen Entwicklung und seine Veranderungen sowie 
die Folgen solcher Veranderungen, wertet sie aus 
und bewertet sie. Das fur Raumordnung zustandige 
Bundesministerium stellt den Landem die Ergeb-
nisse des Informationssystems zur Verfugung. 

§ 19 
Gegenseitige Unterrichtung 
und gemeinsame Beratung 

(1) Die offentlichen Stellen des Bundes und die ju
ristischen Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 
sind verpflichtet, dem fur Raumordnung zustandigen 
Bundesministerium die erforderlichen Auskunfte 
uber raumbede.utsame Planungen und MaBnahmen 
zu geben. Das fur Raumordnung zustandige Bundes-
ministerium unterrichtet die fur Raumordnung zu-
standigen obersten Landesbehord~n sowie die juristi
schen Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 uber 
raumbedeutsame Planungen und MaBnahmen der 
offentlichen SteUen des Bundes von wesentlicher Be-
deutung. 

(2) Die fur Raumordnung zustandigen obersten 
Landesbehorden informieren das fur Raumordnung 
zustandige Bundesministerium uber . 

1. die in ihren Landem aufzustellenden und aufge-
stellten Raumordnungsplane, 

2. die beabsichtigten. oder getroffenen sonstigen 
raumordnerischen MaBnahmen und Entscheidun-
gen von wesentlicher Bedeutung. 

Beschlusse des 18. Ausschusses 

(2) unverandert 

(3) unverandert 

(4) Der Bund hat darauf hinzuwirken, daB die Per-
sonen des Privatrechts, an denen der Bund beteiligt 
ist, im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben bei 
raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen die 
Leitvorstellung des § 1 Abs.2 und die Grundsatze 
des § 2 Abs. 2 berucksichtigen sowie Ziele der Raum-
ordnung beachten. 

(5) unverandert 

§ 19 
Gegenseitige Unterrichtung 
und gemeinsame Beratung 

(1) Die offentlichen Stellen des Bundes und die 
Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 sind ver-
pflichtet, dem fur Raumordnung zustandigen Bun-
desministerium die erforderlichen Auskunfte uber 
raumbedeutsame Planungen und MaBnahmen zu ge-
ben. Das fur Raumordnung zustandige Bundesmini-
sterium unterrichtet die fur Raumordnung zustandi-
gen obersten Landesbehorden sowie die Personen 
des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 uber raumbedeutsa-
me Planungen und MaBnahmen der offentlichen 
Stellen des Bundes von wesentlicher Bedeutung. 

(2) unverandert 
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(3) unverändert 

(4) unverändert 

§ 20 
unverändert 

§21 
unverändert 

Entwurf 

(3) Bund und Länder sind verpflichtet, sich gegen-
seitig alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durch-
führung der Aufgaben der Raumordnung notwendig 
sind. 

(4) Grundsätzliche Fragen der Raumordnung und 
Zweifelsfragen sollen von dem für Raumordnung zu-
ständigen Bundesministerium und den für Raumord-
nung zuständigen obersten Landesbehörden ge-
meinsam beraten werden. Hierzu gehören insbeson-
dere: 

1. Leitbilder der räumlichen Entwicklung nach § 18 
Abs. 1, 

2: Fragen einer Raumordnung in der Europäischen 
Gemeinschaft und im größeren europäischen 
Raum nach § 18 Abs. 2, 

3. Grundsatzfragen der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit in Fragen der Raumordnung nach 
§ 18 Abs. 3, 

4. Zweifelsfragen bei der Abstimmung von raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen nach § 14, 

5. Zweifelsfragen über die Folgen der Verwirkli-
chung von Erfordernissen der Raumordnung in 
benachbarten Ländern und im Bundesgebiet in 
seiner Gesamtheit. 

§ 20 
Beirat für Raumordnung 

(1) Bei dem für Raumordnung zuständigen Bun-
desministerium ist ein Beirat zu bilden. Er hat die 
Aufgabe, das Bundesministerium in Grundsatzfragen 
der Raumordnung zu beraten. 

(2) Das Bundesministerium beruft im Benehmen 
mit den zuständigen Spitzenverbänden in den Beirat 
neben Vertretern der kommunalen Selbstverwaltung 
Sachverständige insbesondere aus den Bereichen 
der Wissenschaft, der Landesplanung, des Städte-
baus, der Wirtschaft, der L and- und Forstwirtschaft, 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, der 
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und des Spo rts. 

§21 
Raumordnungsberichte 

Die Bundesforschungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung erstattet in regelmäßigen Abstän-
den gegenüber dem für Raumordnung zuständigen 
Bundesministerium zur Vorlage an  den Deutschen 
Bundestag Berichte über 

1. die bei der räumlichen Entwicklung des Bundes-
gebietes zugrunde zu legenden Tatsachen (Be-
standsaufnahme, Entwicklungstendenzen), 

2. die im Rahmen der angestrebten räumlichen Ent-
wicklung durchgeführten und beabsichtigten 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 
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ABSCHNITT 4 

Überleitungs- und Schlußvorschriften 

§ 22 
unverändert 

§ 23 
unverändert 

Artikel 3 
entfällt 

Entwurf 

3. die räumliche Verteilung der raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen des Bundes und der 
Europäischen Gemeinschaft im Bundesgebiet, 

4. die Auswirkungen der Politik der Europäischen 
Gemeinschaft auf die räumliche Entwicklung des 
Bundesgebietes. 

 

ABSCHNITT 4 

Überleitungs- und Schlußvorschriften 

§ 22 
Anpassung des Landesrechts 

Die Verpflichtung der Länder gemäß Artikel 75 
Abs. 3 des Grundgesetzes ist innerhalb von vier Jah-
ren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfül-
len. 

§ 23 
Überleitungsvorschriften 

(1) Ist mit der Einleitung, Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung einer raumbedeutsamen 
Planung oder Maßnahme vor dem 1. Januar 1998 be-
gonnen worden, sind die Vorschriften des Raumord-
nungsgesetzes in der bisherigen Fassung weiter an-
zuwenden. 

(2) Bis zur Schaffung von Rechtsgrundlagen kann 
die für Raumordnung zuständige Landesbehörde im 
Einvernehmen mit den fachlich berührten Stellen 
und im Benehmen mit den betroffenen Gemeinden 
im Einzelfall Abweichungen von Zielen der Raum-
ordnung nach Maßgabe des § 11 zulassen. 

Artikel 3 
Änderung der Baunutzungsverordnung 

Die Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I. S. 
132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 23. April 1993 (BGBl. I. S. 466), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 7 werden die Wörter „ , wenn beson-
dere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen 
(§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)," gestrichen. 

b) Absatz 9 wird wie folgt gefaßt: 

„ (9) Bei Anwendung der Absätze 5 bis 8 
kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, 
daß nur bestimmte Arten der in den Baugebie-
ten allgemein oder ausnahmsweise zulässigen 
baulichen oder sonstigen Anlagen zulässig 
oder nicht zulässig sind oder nur ausnahms-
weise zugelassen werden können." 

2. In § 4a Abs. 4 werden die Wörter „ , wenn beson-
dere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen 
(§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)," gestrichen. 
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3. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Kerngebiete dienen vorwiegend der Un-
terbringung von Handelsbetrieben sowie der 
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der 
Verwaltung und der Kultur sowie dem Woh-
nen. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 6 wird wie folgt gefaßt: 

„6. Wohnungen. " 

bb) Nummer 7 wird aufgehoben. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Ausnahmsweise können Tankstellen, 
die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 fallen, zugelas-
sen werden. " 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ , wenn be-
sondere städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 des Baugesetz-
buchs), " gestrichen. 

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

4. In § 11 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „ und 
Landesplanung " gestrichen. 

5. In § 12 Abs. 4 und 5 werden jeweils die Wörter 
„ , wenn besondere städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)," 
gestrichen. 

6. In § 15 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter ,, , oder 
wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen 
ausgesetzt werden" gestrichen. 

7. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 
„ Orientierungswerte für die Bestimmung des 
Maßes der baulichen Nutzung ". 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestri-
chen. 

bb) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 
„ Bei der Bestimmung des Maßes der bau-
lichen Nutzung nach § 16 gelten, auch 
wenn eine Geschoßflächenzahl oder Bau-
massenzahl nicht dargestellt oder festge-
setzt wird, folgende Orientierungswerte:". 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 
„Diese Orientierungswerte können über-
schritten werden, wenn die . allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt 
und nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden sowie sonstige 
öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen. " 

c) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 
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Artikel 4 
unverändert 

Artikel 5 
unverändert 

Entwurf 

8. Im Vierten Abschnitt wird folgender § 24 einge-
fügt: 

„§24 

Oberleitungsvorschrift 

Auf den Entwurf eines Bauleitplans sind die 
bisher geltenden Rechtsvorschriften dieser Ver-
ordnung anzuwenden, wenn der Plan vor dem In-
krafttreten der Änderung bereits öffentlich aus-
gelegt worden ist. Das Recht der Gemeinde, das 
Bauleitplanverfahren erneut einzuleiten, bleibt 
unberührt." 

9. Die Überschrift „Fünfter Abschnitt Überleitungs-
und Schlußvorschriften" wird gestrichen. 

10. Die §§ 25 bis 26a werden aufgehoben. 

11. Der bisherige § 27 wird § 25. 

Artikel 4 
Änderung der Verordnung über Grundsätze 

für die Ermittlung der Verkehrswerte 
von Grundstücken 

(Wertermittlungsverordnung - WertV) 

Die Wertermittlungsverordnung vom 6. Dezember 
1988 (BGBß. I S. 2209) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des § 26 wird wie folgt gefaßt: 
„Wertermittlung nach § 153 Abs. 1, § 169 Abs. 1 
Nr. 6 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs". 

2. § 28 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 
„In den Fällen des § 162 des Baugesetzbuchs ist 
der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung, mit 
der die Sanierungssatzung aufgehoben wird, in 
den Fällen des § 169 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung 
mit § 162 des Baugesetzbuchs ist der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Satzung, mit der die Ent-
wicklungssatzung aufgehoben wird, und in den 
Fällen des § 163 Abs. 1 und 2 sowie des § 169 
Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 163 Abs. 1 und 2 
des Baugesetzbuchs ist der Zeitpunkt der Ab-
schlußerklärung maßgebend." 

3. § 30 wird aufgehoben; der bisherige § 31 wird § 30. 

Artikel 5 
Änderung der Raumordnungsverordnung 

Die Raumordnungsverordnung vom 13. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2766), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 Abs. 4 des Gesetzes vom 23. November 1994 
(BGBl. I S. 3486), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden das Wo rt  „Vorhaben" durch 
die Wörter „Planungen und Maßnahmen" so-
wie die Angabe „§ 6a" durch die Angabe „§ 15" 
ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort  „Vorhaben" durch die 
Wörter „Planungen und Maßnahmen" ersetzt. 
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c) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 19 Abs. 1 
Nr. 3" ersetzt durch die Angabe „§ 35". 

bb) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 7 Abs. 2 
des Abfallgesetzes" ersetzt durch die An-
gabe „ § 31 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes". 

cc) . Nach Nummer 18 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgende Nummer 
19 angefügt: 

„19. Errichtung von Einkaufszentren, 
großflächigen Einzelhandelsbetrie-
ben und sonstigen großflächigen 
Handelsbetrieben." 

2. § 2 wird aufgehoben. 

Artikel 6 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 3 bis 5 beruhenden Teile der 
dort  geänderten Rechtsverordnungen können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 7 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 24 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 24 
Verhältnis zum Baurecht 

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist 
über die Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege im Bauleitplan unter entsprechender 
Anwendung des § 18 Abs. 2 und der Vorschriften 
über Ersatzmaßnahmen im Sinne des § 18 Abs. 5 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu ent-
scheiden. Dabei sind die Darstellungen der Land-
schaftspläne zu berücksichtigen. Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder europäischer Vogelschutzgebiete sind aus 
den in § 20 Abs. 2 oder 3 genannten Gründen zu-
lässig Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Satzungen 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs. 

Artikel 6 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 4 und 5 beruhenden Teile der 
dort  geänderten Rechtsverordnungen können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 7 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 
889), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 6. August 1993 (BGBl. I S. 1458), wird wie folgt 
geändert:  

1. § 8 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 8a 
Verhältnis zum Baurecht 

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Er-
gänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder 
von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Bau-
gesetzbuchs Eingriffe in Natur und Landschaft zu er-
warten, ist über den Ausgleich, die Minderung und 
den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetz-
buchs zu entscheiden. 
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(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungs-
plänen und während der Planaufstellung nach 
den §§ 30 und 33 des Baugesetzbuchs sind die 
§§ 17 bis 20 nicht anzuwenden. Für Vorhaben in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
nach § 34 des Baugesetzbuchs gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, daß § 20 Abs. 2 oder 3 anzuwenden ist. 
Für Vorhaben im Außenbereich nach § 35 des 
Baugesetzbuchs sowie für Bebauungspläne, so-
weit sie eine Planfeststellung ersetzen, bleibt die 
Geltung der §§ 17 bis 20 unberührt . 

(3) Entscheidungen nach § 18 über Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetzbuchs und 
Entscheidungen über die Errichtung von bauli-
chen Anlagen nach § 34 des Baugesetzbuchs erge-
hen im Benehmen mit den für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörden. Äuße rt 

 sich in den Fällen des § 34 des Baugesetzbuchs die 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige 
Behörde nicht binnen eines Monats, kann die für 
die Entscheidung zuständige Behörde davon aus-
gehen, daß Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege von dem Vorhaben nicht be-
rührt werden. Das Benehmen ist nicht erforderlich 
bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen 
und während der Planaufstellung nach den §§ 30 
und 33 des Baugesetzbuchs und in Gebieten mit 
Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Bau-
gesetzbuchs." 

2. § 64 Abs. 2 und 3 und § 66 werden aufgehoben. 

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. No-
vember 1994 (BGBl. I S. 3486), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 2 Abs. 3 werden das Komma am Ende der 
Nummer 3 durch einen Punkt ersetzt und die 
Nummer 4 gestrichen. 

2. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 
„Aufstellung von Bebauungsplänen". 

b) In Satz 1 werden die Wörter „Bebauungspläne 
oder Satzungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 
und 4" durch die Wörter „Bebauungspläne im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3" ersetzt. 

3. In der Anlage zu § 3 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung werden der Punkt am 
Ende der Nummer 17 durch ein Komma ersetzt 
und folgende Nummer 18 anaefüat: 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungs-
plänen nach § 30 des Baugesetzbuchs, während 
der Planaufstellung nach § 33 des Baugesetzbuchs 
und im Innenbereich nach § 34 des Baugesetz-
buchs sind die Vorschriften der Eingriffsregelung 
nicht anzuwenden; § 29 Abs. 3 des Baugesetz-
buchs bleibt unberührt. Für Vorhaben im Außen-
bereich nach § 35 des Baugesetzbuchs sowie für 
Bebauungspläne, soweit sie eine Planfeststellung 
ersetzen, bleibt die Geltung der Vorschriften über 
die Eingriffsregelung unberührt. 

(3) Entscheidungen über Vorhaben nach § 35 
Abs. 1 und 4 des Baugesetzbuchs und über die Er-
richtung von baulichen Anlagen nach § 34 des 
Baugesetzbuchs ergehen im Benehmen mit den 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi-
gen Behörden. Äußert sich in den Fällen des § 34 
des Baugesetzbuchs die für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Behörde nicht bin-
nen eines Monats, kann die für die Entscheidung 
zuständige Behörde davon ausgehen, daß Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege von 
dem Vorhaben nicht berührt werden. Das Beneh

-

men ist nicht erforderlich bei Vorhaben in Gebie-
ten mit Bebauungsplänen und während der Plan-
aufstellung nach den §§ 30 und 33 des Baugesetz-
buchs und in Gebieten mit Satzungen nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs." 

2. Die §§ 8 b und 8 c werden aufgehoben. 

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Okto-
ber 1996 (BGBl. I S. 1498), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

 

2. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) In Satz 2 werden die Wörter „ , und Nr. 4" ge-
strichen. 

3. In der Anlage zu § 3 werden der Punkt am Ende 
der Nummer 17 durch einen Strichpunkt ersetzt 
und die folgenden Nummern 18 und 19 angefügt: 
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Entwurf 

„18. Errichtung von Einkaufszentren, großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen 
großflächigen Handelsbetrieben im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverord-
nung ab einer Geschoßfläche von 5 000 m 2, für 
die Bebauungspläne aufgestellt werden." 

Artikel 9 
Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Dem § 47 Abs. 6 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGB1. I S. 686), die zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt: 

„Können festgestellte Mängel einer Satzung oder ei-
ner Rechtsverordnung, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs erlassen worden sind, durch ein er-
gänzendes Verfahren im Sinne des § 215a des Bauge-
setzbuchs behoben werden, so erklärt das Oberver-
waltungsgericht die Satzung oder Rechtsverordnung 
bis zur Behebung der Mängel für nicht wirksam. " 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

„18. Errichtung von Einkaufszentren, großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen 
großflächigen Handelsbetrieben im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverord-
nung ab einer Geschoßfläche von 5 000 m 2, für 
die Bebauungspläne aufgestellt werden; 

19. Errichtung und Erweiterung von Vorhaben, 
für die nach Landesrecht zur Umsetzung der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 
1985 über die Umweltverträglichkeitsprü-
lung bei bestimmten öffentlichen und priva-
ten Projekten (ABI. EG Nr. L 175 S. 41), 
geändert durch Richtlinie 97/11/EG vom 
3. März 1997 (ABI. EG Nr. L 73 S. 5), eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen 
ist, sofern deren Zulässigkeit durch einen 
Bebauungsplan begründet wird oder ein 
Bebauungsplan einen Planfeststellungsbe-
schluß ersetzt." 

Artikel 9 

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Dem § 47 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGB1. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 6 
Abs. 3 des Gesetzes vom 25. März 1997 (BGBl. I 
S. 726) geändert worden ist, wird folgender Satz an

-gefügt: 

„Können festgestellte Mängel einer Satzung oder ei-
ner Rechtsverordnung, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs erlassen worden sind, durch ein er-
gänzendes Verfahren im Sinne des § 215a des Bauge-
setzbuchs behoben werden, so erklärt das Oberver-
waltungsgericht die Satzung oder Rechtsverordnung 
bis zur Behebung der Mängel für nicht wirksam; 
Satz 2 zweiter Halbsatz ist entsprechend anzuwen-
den. " 

Artikel 9 a 

Änderung des Bundeskleingartengesetzes 

Das Bundeskleingartengesetz vom 28. Februar 
1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I 
S. 2538), wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 15 wird folgender § 15 a eingefügt: 

„§ 15a 

Teilung von Kleingärten 

Die Teilung eines Grundstücks, das im Bebau-
ungsplan als Fläche für Dauerkleingärten nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 des Baugesetzbuchs festgesetzt 
ist, ist unzulässig, wenn die Teilung oder die mit 
ihr bezweckte Nutzung mit der Festsetzung des 
Bebauungsplans nicht vereinbar wäre. Die für die 
Führung des Liegenschaftskatasters zuständige 
Stelle bescheinigt, ob ein zum Zwecke der grund-
buchmäßigen Abschreibung neu vermessenes 
Grundstück im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans im Sinne des Satzes 1 liegt." 
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Entwurf 

Artikel 10 
Bekanntmachung des Baugesetzbuchs 

und der Baunutzungsverordnung 

Das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau kann den Wortlaut des Bauge-
setzbuchs und der Baunutzungsverordnung in der 
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fas-
sung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 11 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

(2) Das Raumordnungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. April 1993 (BGBl. I S. 630) 
und das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. April 
1993 (BGBl. I S. 622) treten mit dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes außer Kraft. 

(3) Artikel 2 § 23 Abs. 2 dieses Gesetzes tritt am 
31. Dezember 2001 außer Kraft. 

Beschlüsse des 18. Ausschusses 

2. In § 20 a Nr. 3 Satz 5 werden die Wörter nach 
Maßgabe des § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bau-
gesetzbuchs" gestrichen. 

Artikel 10 
Bekanntmachung des Baugesetzbuchs 
und des Bundesnaturschutzgesetzes 

(1) Das Bundesministerium für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau kann den Wortlaut des Bauge-
setzbuchs in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kanntmachen und dabei Unstimmigkeiten des Wort-
lauts berichtigen. 

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit kann den Wortlaut des 
Bundesnaturschutzgesetzes in der vom Inkrafttreten  
dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekanntmachen und dabei Unstimmigkei-
ten des Wortlauts berichtigen. 

Artikel 11 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(1) unverändert 

(2) Das Raumordnungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. April 1993 (BGBl. I S. 630), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes 
vom 23. November 1994 (BGBl. I S. 3486), und das 
Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch in der Fas- 
sung der Bekanntmachung vom 28. April 1993 (BGBl. 
I S. 622), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
1. November 1996 (BGBl. I S. 1626), treten mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. 

(3) unverändert 








